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Firmen verschwinden nicht. Sie verschmelzen 
nur anders. 
Ein verständlicher (und ehrlicher) Leitfaden zur 
grenzüberschreitenden Verschmelzung für Unternehmer 

Vorwort 
Warum dieses Buch keine Anleitung zum Tricksen ist – 
sondern ein Handbuch für kluge Strukturentscheidungen 

Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein Klavier. Es ist ein schweres, 
deutsches Qualitätsklavier (Marke: „GmbH“). Es nimmt viel Platz 
weg, die Wartung ist teuer, und eigentlich spielen Sie gar nicht 
mehr darauf. Sie wollen es loswerden.


In der Welt der physischen Objekte haben Sie drei Optionen:


1. Sie zerlegen es mit der Axt in winzige Stücke (Liquidation). 
Das dauert ewig, macht Lärm und der Müllcontainer ist 
danach voll.


2. Sie verkaufen es (Share/Asset Deal). Jemand anderes 
schleppt es weg.


3. Sie behaupten, das Klavier sei jetzt eine Harfe geworden und 
stünde ab sofort in einem Ferienhaus in den Karpaten, 
während es physikalisch gesehen immer noch in Ihrem 
Wohnzimmer steht.


Letzteres nennen manche „kreative Strukturierung“. Die 
Steuerfahndung nennt es „einen Grund für eine 
Hausdurchsuchung“.


Dieses Buch handelt von der vierten Option: Der Verschmelzung. 
Das ist so, als würden Sie das Klavier mit einem anderen 
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Möbelstück zu einem neuen, effizienteren Hybridobjekt 
kombinieren.


Wir werden uns in diesem Buch nicht mit illegalen Zaubertricks 
beschäftigen. Wir schauen uns die Physik des 
Gesellschaftsrechts an. Wir klären, wie man eine Firma so 
umbaut, dass sie steuerlich schlanker wird, rechtlich sicherer steht 
oder einfach dort existiert, wo sie strategisch am meisten Sinn 
ergibt.


Wir reden über das „Verschwindenlassen“ von GmbHs – aber auf 
die Art, wie ein Physiker Materie verschwinden lässt: Sie wird in 
Energie umgewandelt oder woanders gelagert. Nichts geht 
verloren. Alles ist nur woanders.
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TEIL 1 – Was passiert eigentlich, wenn zwei Firmen 
„verschmelzen“?
Kapitel 1 – Zwei GmbHs gehen in eine Bar
Was eine Verschmelzung wirklich ist (und was nicht)

• Verschmelzung vs. Liquidation

• Verschmelzung vs. Verkauf

• Warum eine Firma nicht „verschwindet“, sondern ihre Hülle wechselt

• Das physikalische Grundgesetz des Gesellschaftsrechts: Nichts geht verloren, alles 
geht irgendwohin

Kapitel 2 – Europa mischt mit
Warum Brüssel mitredet, wenn Sie Ihre GmbH ins Ausland verschieben

• Niederlassungsfreiheit verständlich erklärt

• Die EU-Mobilitätsrichtlinie ohne Kopfschmerzen

• Warum der EuGH Unternehmer manchmal rettet

Kapitel 3 – Das deutsche Umwandlungsgesetz für normale Menschen
• Warum Sie einen Notar brauchen

• Warum das Registergericht keine Spaßveranstaltung ist

• Der Verschmelzungsplan in verständlicher Sprache

• Warum Gläubiger nicht begeistert sind

Beispiel:

„Die Müller Maschinenbau GmbH beschließt, nach Luxemburg zu ziehen – ohne dass die 
Maschinen sich bewegen.“

TEIL 2 – Der Ablauf einer grenzüberschreitenden 
Verschmelzung (mit Zeitachse)
Kapitel 4 – Die Vorbereitung: Wo die meisten Fehler passieren

• Unternehmensbewertung ohne Kaffeesatz

• Umtauschverhältnis

• Due Diligence – was Investoren wirklich prüfen

• Typische Denkfehler von Unternehmern

Modellfall:

 von 6 108



„Die Software-GmbH mit 1,8 Mio. Gewinn und 4 Mio. stillen Reserven.“

Kapitel 5 – Behörden, Stempel, Formalitäten
• Registergericht

• Notar

• Steuerbescheinigungen

• Warum Zeitpläne oft Wunschdenken sind

Kapitel 6 – Mitarbeiter, Mitbestimmung und unangenehme Fragen
• Mitbestimmung bei grenzüberschreitender Verschmelzung

• SE als Ausweichmodell

• Warum Arbeitnehmerrechte nicht einfach verdampfen

TEIL 3 – Steueroptimierung ohne Märchenstunde
Kapitel 7 – Was das Umwandlungssteuerrecht wirklich erlaubt

• Buchwertfortführung

• Aufdeckung stiller Reserven

• Steuerneutralität – wann sie funktioniert und wann nicht

Beispiel:

„Die 5-Millionen-GmbH, die plötzlich 12 Millionen wert ist.“

Kapitel 8 – Internationale Steuerlogik
• Wegzugsbesteuerung

• Doppelbesteuerungsabkommen

• Hinzurechnungsbesteuerung

• Warum Substanz wichtiger ist als Briefkasten

Kapitel 9 – Legitime Steuerstrategien
• Holding-Strukturen

• Verlustnutzung

• Zins- und Lizenzmodelle

• Timing ist alles

Strategisches Fazit:

Steueroptimierung funktioniert – aber nur, wenn Sie das Spielfeld kennen.
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Kapitel 10 – Die rote Linie
• § 42 AO – Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten

• Anti-Missbrauchsrichtlinien

• Wann Optimierung zur Straftat wird

Klartext:

„Wenn der einzige Zweck Ihrer Struktur lautet: Finanzamt austricksen – wird es teuer.“

TEIL 4 – Die „schnelle Entsorgung“ einer GmbH – 
Mythos und Realität
Kapitel 11 – Warum Unternehmer eine GmbH loswerden wollen

• Haftungsrisiken

• Altlasten

• Gesellschafterkonflikte

• Vorbereitung auf einen Neustart

Kapitel 12 – Verschmelzung statt Liquidation
• Geschwindigkeit

• Kostenvergleich

• Steuerfolgen

• Haftungsfolgen

Modellfall:

„Die Problem-GmbH mit Altverträgen und Garantien.“

Kapitel 13 – Verschmelzung ins Ausland
• Was tatsächlich „verschwindet“

• Was bleibt (Haftung, Steuer, Durchgriff)

• Transparenzregister und wirtschaftlich Berechtigte

Kapitel 14 – Wenn es schiefgeht
• Insolvenzverschleppung

• Steuerhinterziehung

• Durchgriffshaftung

• Persönliche Haftung des Geschäftsführers
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Unbequeme Wahrheit:

Eine Verschmelzung ist kein Radiergummi.

TEIL 5 – Investorenblick: Warum Struktur alles ist
Kapitel 15 – Was Investoren an grenzüberschreitenden Strukturen 
prüfen

• Substanz

• Governance

• Steuer-Compliance

• Exit-Fähigkeit

Kapitel 16 – Die Perspektive der Due Diligence
• Typische rote Flaggen

• Scheinverschmelzungen

• Bewertungsfallen

Modellfall:

„Der Investor, der 1 Mio. investieren wollte – und nach 3 Wochen wieder ging.“

TEIL 6 – Bilanz, Bewertung und Realität
Kapitel 17 – HGB vs. IFRS verständlich erklärt

• Goodwill

• Kaufpreisallokation

• Bilanzielle Effekte einer Verschmelzung

Kapitel 18 – Unternehmensbewertung ohne Nebel
• Ertragswertverfahren

• DCF (Discounted Cash Flow)

• Warum Multiples gefährlich sind

TEIL 7 – Strategische Alternativen zur Verschmelzung
• Kapitel 19 – Sitzverlegung ohne Verschmelzung

• Kapitel 20 – Share Deal statt Strukturumbau

• Kapitel 21 – Asset Deal als Notlösung
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• Kapitel 22 – Formwechsel zur SE

Strategische Entscheidungsmatrix:

Wann welche Lösung Sinn ergibt.

TEIL 8 – Praxisleitfaden
• Kapitel 23 – Schritt-für-Schritt-Checkliste

• Kapitel 24 – Typischer Zeitplan

• Kapitel 25 – Die 10 häufigsten Unternehmerfehler

• Kapitel 26 – Entscheidungsbaum: Verschmelzen oder nicht?

Kapitel 27 – Der Struktur-Baukasten
Limited by Guarantee als Holding, LLC als operative Einheit, Repräsentanz als 
physisches Office

27.1 Warum Unternehmer internationale Mehr-Ebenen-Strukturen bauen

• Haftung, Steuern, Flexibilität

• Trennung von Eigentum und operativem Geschäft

• Investorenfähigkeit als Ziel

27.2 Die Limited by Guarantee als Holding

• Rechtsnatur und Besonderheiten

• Mitglieder statt Gesellschafter

• Kapitalstruktur ohne Stammkapital

• Governance-Struktur; Geeignete Einsatzfelder

27.3 Die LLC als operative Gesellschaft

• Steuerliche Transparenzoptionen

• Flexibilität der Gewinnverteilung

• Managementstruktur; Haftungsrahmen

• Internationale Investorenakzeptanz

27.4 Die Repräsentanz als physisches Büro

• Abgrenzung zur Betriebsstätte

• Steuerliche Anknüpfungspunkte

• Sozialversicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte

• Substanzanforderungen
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27.5 Verschmelzung innerhalb dieser Struktur

• EU-interne Verschmelzungsmöglichkeiten

• Drittstaatenproblematik

• Zwischenschaltung einer EU-Gesellschaft

• Register- und Behördenanforderungen

27.6 Steuerliche Schnittstellen

• Ort der Geschäftsleitung

• Hinzurechnungsbesteuerung

• Doppelbesteuerungsabkommen

• Substanz vs. Briefkasten

27.7 Transparenz- und Compliance-Themen

• Wirtschaftlich Berechtigte

• Geldwäscheprävention

• Dokumentationspflichten

• Reporting gegenüber Investoren

27.8 Investorensicht auf Mehr-Ebenen-Strukturen

• Governance-Prüfung

• Exit-Fähigkeit; Red Flags

• Bewertungsabschläge bei Intransparenz

27.9 Strategische Chancen und reale Risiken

• Wann das Modell sinnvoll ist

• Wann es nur Komplexität erzeugt

• Entscheidungsleitfaden

Kapitel 28 – Die Abkürzung
Verschmelzung statt GmbH-Abwicklung

28.1 Warum Unternehmer das Sperrjahr vermeiden wollen

• Zeitdruck; Kosten

• Reputationsfragen

• Strategischer Neustart

28.2 Die klassische GmbH-Liquidation
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• Gesellschafterbeschluss

• Gläubigeraufruf

• Sperrjahr; Schlussbilanz

• Löschung im Handelsregister

28.3 Die Verschmelzung als Alternative

• Verschmelzung durch Aufnahme

• Verschmelzung durch Neugründung

• Zeitlicher Ablauf und Kosten im Vergleich

28.4 Rechtsfolgen der Verschmelzung

• Universalsukzession

• Übergang aller Rechte und Pflichten

• Haftungsfortwirkung; Nachhaftungsrisiken

28.5 Steuerliche Konsequenzen

• Umwandlungssteuerrecht

• Aufdeckung stiller Reserven

• Verlustnutzung

• Risiken bei verdeckten Altlasten

28.6 Gläubiger- und Insolvenzrechtliche Aspekte

• Gläubigerschutz

• Insolvenzantragspflichten

• Anfechtungsrisiken

• Persönliche Haftung der Geschäftsführung

28.7 Strafrechtliche Risiken bei missbräuchlicher Gestaltung

• Insolvenzverschleppung

• Steuerhinterziehung

• Untreue; Scheingestaltungen

28.8 Wann die Verschmelzung eine legitime Alternative ist

• Wirtschaftlich saubere Gesellschaft

• Transparente Dokumentation

• Strategische Konzernstrukturierung
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28.9 Entscheidungs-Matrix: Liquidation oder Verschmelzung?

• Zeit, Kosten, Haftung, Steuer

• Investorensicht

Schlusskapitel – Die unbequeme Zusammenfassung
• Verschmelzung ist ein Werkzeug

• Steueroptimierung ist möglich

• „Entsorgung“ ist selten vollständig

• Substanz schlägt Konstruktion
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TEIL 1 – Was passiert eigentlich, wenn zwei 
Firmen „verschmelzen“? 
Kapitel 1 – Zwei GmbHs gehen in eine Bar 

Was eine Verschmelzung wirklich ist (und was nicht)


Der Praxisfall: Die „Ewigkeits-GmbH“ 

Die Müller & Söhne Werkzeugbau GmbH gibt es seit 1974. Gründer 
Müller ist 72, hat keine Lust mehr auf Bilanzen, aber noch 400.000 
€ auf dem Firmenkonto und ein paar alte Patente. Er möchte, dass 
die GmbH „einfach weggeht“, damit er in Ruhe Golf spielen kann. 
Er könnte sie liquidieren, aber das dauert (Sperrjahr!) und fühlt sich 
an wie eine Beerdigung. Sein Steuerberater schlägt vor: 
„Verschmelzen wir sie doch auf Ihre Holding.“ Müller fragt: „Ist die 
GmbH dann gelöscht?“ – Antwort: „Ja. Aber sie ist nicht tot. Sie ist 
jetzt... in der anderen drin.“
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1.1 Verschmelzung vs. Liquidation 

Wenn Sie eine GmbH liquidieren, ist das wie das kontrollierte 
Abbrennen eines Hauses. Sie müssen alle Rechnungen bezahlen, 
alle Mitarbeiter entlassen, das Inventar verkaufen und dann ein 
Jahr warten (das Sperrjahr), um sicherzugehen, dass keine Leichen 
mehr im Keller liegen. Am Ende bleibt ein leerer Platz im 
Handelsregister.


Eine Verschmelzung ist eher wie ein Transponder-Unfall bei Star 
Trek.


• GmbH A (die Müller GmbH) fliegt in den Transponderstrahl.


• GmbH B (die Holding) steht daneben.


• Der Computer macht einen Fehler (oder in diesem Fall: der 
Notar macht seine Arbeit).


• Am Ende kommt nur GmbH B aus dem Strahl heraus. Sie ist 
jetzt etwas schwerer, hat das Geld von Müller im Bauch und 
besitzt seine Patente.


• GmbH A existiert nicht mehr als eigenständiges Wesen. Sie 
wurde „aufgenommen“.


1.2 Verschmelzung vs. Verkauf 

Beim Verkauf (Share Deal) wechseln die Besitzer. Das Auto bleibt 
dasselbe, nur der Name im Brief ändert sich. Bei der 
Verschmelzung wird das Auto (GmbH A) in eine Schrottpresse 
gesteckt und das Metall wird direkt in das Gehäuse eines anderen 
Autos (GmbH B) eingeschmolzt.
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1.3 Warum eine Firma nicht „verschwindet“, sondern ihre Hülle 
wechselt 

In der Rechtswissenschaft nennen wir das Universalsukzession 
(Gesamtrechtsnachfolge). Das ist ein sperriges Wort für: „Alles 
gehört jetzt dem anderen, ohne dass wir jeden Bleistift einzeln 
übertragen müssen.“


Die Skizze im Kopf:


Stellen Sie sich zwei Wassergläser vor. Glas A (Ihre alte GmbH) und 
Glas B (Ihre neue Struktur).


Liquidation: Sie schütten Glas A löffelweise aus und trocknen es 
ab.


Verschmelzung: Sie schütten den Inhalt von Glas A einfach in Glas 
B. Glas A ist jetzt leer und wird weggestellt. Alles, was in A war 
(das Wasser, der Kalk, die Goldfische), ist jetzt in B.


1.4 Das physikalische Grundgesetz des Gesellschaftsrechts: 
Nichts geht verloren, alles geht irgendwohin 

Es gibt im Recht eine Art „Erhaltungssatz der Haftung“. Viele 
Unternehmer glauben, wenn sie eine Firma mit Schulden oder 
Risiken auf eine andere verschmelzen, seien die Schulden „weg“.


Das ist falsch. Die Schulden haben nur die Adresse geändert. 
Wenn GmbH A der Versicherung noch Geld schuldet und in GmbH 
B aufgeht, dann klopft die Versicherung am nächsten Tag bei 
GmbH B an.


Warum macht man es dann?


• Ordnung: Man muss nur noch eine Bilanz erstellen statt zwei.
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• Steuern: Man kann Verluste von A eventuell mit Gewinnen 
von B verrechnen (wenn man es schlau anstellt).


• Struktur: Man kann eine deutsche GmbH in eine 
luxemburgische oder spanische Gesellschaft 
„hineinschmelzen“, um den Gerichtsstand oder das 
Steuersystem zu wechseln.


Fazit von Kapitel 1:


Verschmelzung ist keine Magie, um Probleme zu löschen. Es ist 
Logistik für Fortgeschrittene. Wer eine GmbH „loswerden“ will, 
ohne sie ein Jahr lang mühsam zu beerdigen, für den ist die 
Verschmelzung die Schnellstraße. Aber man muss wissen, wo die 
Autobahn hinführt.


Kapitel 2 – Europa mischt mit 

Warum Brüssel mitredet, wenn Sie Ihre GmbH ins Ausland 
verschieben


Der Praxisfall: Die „Mallorca-Flucht“ 

Die Sonnenschein Solar GmbH aus Castrop-Rauxel hat es satt. Der 
Gründer, Herr Sonnenschein, lebt sowieso nur noch in seiner Finca 
auf Mallorca. Er will seine deutsche GmbH „mitnehmen“. Sein Plan: 
Er gründet eine spanische S.L. und verschmilzt die deutsche 
GmbH einfach darauf.


Das Finanzamt in Castrop-Rauxel schaut skeptisch. Das 
Registergericht fragt nach Formularen, die Herr Sonnenschein noch 
nie gesehen hat. Er fragt sich: „Darf ich das überhaupt? Gehört die 
GmbH nicht dem deutschen Staat, solange sie hier registriert ist?“


 von 17 108



2.1 Niederlassungsfreiheit verständlich erklärt 

Stellen Sie sich die Europäische Union wie einen riesigen 
Abenteuerspielplatz vor. Früher durften die Kinder (Unternehmer) 
nur auf dem Klettergerüst spielen, das in ihrem eigenen Garten 
(Heimatland) stand. Wenn sie zum Rutschen ins 
Nachbargrundstück wollten, mussten sie erst ihren Reisepass 
zeigen und drei Formulare in einer Sprache ausfüllen, die sie nicht 
beherrschten.


Dann kam die Niederlassungsfreiheit. Das ist im Grunde das 
physikalische Gesetz der EU, das besagt: „Ein Unternehmen ist 
wie ein Bürger.“


Wenn Sie als Mensch nach Italien ziehen dürfen, um dort Eis zu 
verkaufen, dann darf Ihre GmbH das theoretisch auch. Sie darf 
ihren Sitz verlegen oder mit einer italienischen Firma verschmelzen.


Die Logik: > Nur weil Ihre Firma in Deutschland geboren wurde, ist 
sie nicht an die Scholle gebunden. Sie hat ein europäisches 
Freizügigkeitsrecht. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte 
Nachricht: Brüssel hat die Spielregeln dafür in ein 500-seitiges 
Handbuch geschrieben.


2.2 Die EU-Mobilitätsrichtlinie ohne Kopfschmerzen 

Früher war eine grenzüberschreitende Verschmelzung ein 
juristisches Minenfeld. Man musste zwei verschiedene 
Rechtssysteme (z. B. deutsches Umwandlungsrecht und 
spanisches Gesellschaftsrecht) gleichzeitig jonglieren, während 
man auf einem Einrad über ein Seil fährt.


Seit 2019 (und der Umsetzung in deutsches Recht 2023) gibt es 
die EU-Mobilitätsrichtlinie.


Das Ziel: Ein einheitliches Protokoll.
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Wenn Sie heute eine GmbH von Deutschland nach Luxemburg 
verschmelzen, gibt es einen klaren „Fahrplan“.


Die drei wichtigsten Pfeiler der Richtlinie:


1. Gläubigerschutz: Sie dürfen nicht einfach verschwinden, 
wenn Sie noch 50.000 € beim Elektriker offen haben. Der 
Elektriker muss Sicherheiten bekommen.


2. Arbeitnehmerschutz: Wenn Sie 50 Mitarbeiter haben, können 
Sie die nicht einfach „wegzaubern“, indem Sie die Firma nach 
Estland schieben. (Mehr dazu in Kapitel 6).


3. Minderheitenschutz: Wenn Ihr Mitgesellschafter keine Lust 
auf Ausland hat, müssen Sie ihn eventuell auszahlen.


2.3 Warum der EuGH Unternehmer manchmal rettet 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) ist der Schiedsrichter auf 
dem Spielplatz. In den letzten 20 Jahren haben deutsche Behörden 
oft versucht, den Wegzug von Firmen zu verhindern – meistens mit 
dem Argument: „Das machen Sie doch nur, um Steuern zu sparen!“ 
(Was oft stimmt, aber als Begründung für ein Verbot meistens nicht 
ausreicht).


Der EuGH hat in berühmten Urteilen (wie Centros, Überseering 
oder Polbud) immer wieder klargestellt: Die Freiheit der 
Niederlassung ist ein hohes Gut. Selbst wenn Sie eine Firma in 
Land A gründen, nur um die strengen Regeln von Land B zu 
umgehen, ist das oft legal. Brüssel findet Wettbewerb zwischen 
den Rechtssystemen gut. Wenn Deutschland zu bürokratisch ist, 
„darf“ der Unternehmer theoretisch woanders hin.


2.4 Die „Missbrauch“-Bremse 

Aber Achtung: Es gibt eine Grenze. Wenn die Verschmelzung „rein 
künstlich“ ist – also wenn Sie nur eine Briefkastenfirma in 
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Bulgarien nutzen, um in Deutschland keine Sozialabgaben mehr zu 
zahlen, während alles physisch hier bleibt –, dann zeigt der 
Schiedsrichter die gelbe Karte.


Merksatz: > Europa schenkt Ihnen die Freiheit, umzuziehen. Aber 
Europa verlangt, dass Sie auch wirklich dort einziehen, wo Sie 
behaupten zu wohnen. Ein Briefkasten allein reicht heute selten 
aus, um die Behörden glücklich zu machen.


Fazit von Kapitel 2:


Dank der EU ist die grenzüberschreitende Verschmelzung kein 
„Geheimtrick“ mehr für Multimillionäre, sondern ein 
standardisiertes Verfahren. Es ist anstrengend, aber es ist Ihr gutes 
Recht als EU-Bürger. Sie müssen nur die Checkliste der 
Mobilitätsrichtlinie abarbeiten.


Kapitel 3 – Das deutsche Umwandlungsgesetz für normale 
Menschen 

Warum Sie einen Notar brauchen und warum das 
Registergericht keine Spaßveranstaltung ist


Der Praxisfall: Die Müller Maschinenbau GmbH zieht um 

Die Müller Maschinenbau GmbH aus Solingen hat eine tolle 
Werkshalle, 40 Mitarbeiter und ein Problem: Der Inhaber möchte 
die Struktur internationaler aufstellen und plant eine Verschmelzung 
auf eine luxemburgische S.A.. Das Kuriose: Die Maschinen bleiben 
in Solingen stehen, die Mitarbeiter ölen weiterhin die Zahnräder, 
aber rechtlich gesehen ist die Firma eines Morgens plötzlich 
„Luxemburgerin“. Herr Müller stellt fest, dass sein Schreibtisch 
plötzlich zum Schauplatz einer Papierschlacht wird, die das 
Umwandlungsgesetz (UmwG) angezettelt hat.
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3.1 Warum Sie einen Notar brauchen (Der Zeremonienmeister 
der Bürokratie) 

In der Welt der Autoren wäre ein Notar so etwas wie eine 
menschliche Checksumme. Im Computerbereich stellen 
Checksummen sicher, dass eine Datei beim Kopieren nicht 
beschädigt wurde. Im deutschen Recht stellt der Notar sicher, dass 
Sie nicht behaupten, eine Firma zu verschmelzen, während Sie 
eigentlich nur versuchen, Ihren Goldfisch als Geschäftsführer 
einzutragen.


Das Umwandlungsgesetz (UmwG) ist streng. Man kann eine 
Firma nicht per Handschlag oder WhatsApp-Nachricht 
verschmelzen. Der Gesetzgeber traut Ihnen – dem Unternehmer – 
schlichtweg nicht zu, die Tragweite ohne die Anwesenheit einer 
Person in einer schwarzen Robe zu begreifen. Der Notar liest Ihnen 
das Dokument vor. Das ist der Moment, in dem Sie realisieren, 
dass es ernst wird. Ohne den Stempel des Notars existiert die 
Verschmelzung für das Universum nicht.


3.2 Warum das Registergericht keine Spaßveranstaltung ist 

Das Registergericht ist der Ort, an dem Träume von 
Geschwindigkeit sterben. Die Rechtspfleger dort haben die 
Aufgabe, die „Rechtssicherheit des Wirtschaftsverkehrs“ zu 
schützen. Das ist Beamtendeutsch für: „Wir prüfen jedes Komma, 
damit niemand behaupten kann, er hätte von nichts gewusst.“


Bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung muss das 
deutsche Registergericht eine Verschmelzungsbescheinigung 
ausstellen. Das ist das „Go“ für das Ausland. Das Gericht prüft:


• Sind die Fristen eingehalten?


• Wurden die Mitarbeiter informiert?


• Hat der Notar alles richtig vorgelesen?
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Stellen Sie sich das Registergericht wie einen Compiler vor: Wenn 
im Code (Ihrem Verschmelzungsplan) ein Tippfehler ist, bricht das 
Programm ab. „Error in Line 42: Creditor protection missing.“


3.3 Der Verschmelzungsplan in verständlicher Sprache 

Der Verschmelzungsplan ist das Drehbuch. Wenn Sie zwei Firmen 
zusammenführen, müssen Sie genau festlegen, was passiert. Ein 
guter Plan beantwortet folgende Fragen (ohne in Panik zu geraten):


1. Wer verschlingt wen? (Aufnehmender Rechtsträger vs. 
übertragender Rechtsträger).


2. Was bekommen die Aktionäre/Gesellschafter? (Das 
Umtauschverhältnis: „Für eine alte Aktie bekommst du zwei 
neue und ein Schulterklopfen“).


3. Ab wann gilt das Ganze steuerlich? (Der 
Verschmelzungsstichtag – dazu kommen wir in Teil 3 noch im 
Detail).


Die Analogie:


Wenn Sie zwei Lego-Raumschiffe zu einem großen Todesstern 
zusammenbauen wollen, ist der Verschmelzungsplan die 
Bauanleitung. Wenn Sie darin vergessen zu erwähnen, wo die 
Laserkanone hinkommt, haben Sie am Ende nur einen sehr teuren, 
grauen Klumpen Plastik.


3.4 Warum Gläubiger nicht begeistert sind 

Gläubiger (Leute, denen Ihre Firma Geld schuldet) hassen 
Veränderungen. Wenn die Müller Maschinenbau GmbH nach 
Luxemburg „zieht“, bekommt der lokale Stahllieferant in Solingen 
Angst. Er denkt: „Wenn die Müller GmbH jetzt in Luxemburg sitzt, 
muss ich dann dort klagen, wenn sie meine Rechnung nicht 
bezahlen? Und verstehen die dort mein Deutsch?“
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Deshalb sieht das UmwG einen Gläubigerschutz vor. Wenn Ihre 
Gläubiger sich melden und sagen: „Halt, ich fühle mich unsicher!“, 
müssen Sie ihnen unter Umständen Sicherheiten (Bürgschaften, 
Geld auf Sperrkonten) geben.


Wichtig für Unternehmer:


Die Verschmelzung ist kein „Schulden-Radiergummi“. Die 
Verbindlichkeiten wandern mit wie physikalische Materie. Sie 
können die Schulden zwar über die Grenze schieben, aber sie 
lösen sich dort nicht in Luft auf. Sie haben lediglich eine neue 
Postleitzahl.


Fazit von Kapitel 3:


Das Umwandlungsgesetz ist das Regelwerk für das legale 
Verschieben von Firmen-Containern. Es ist bürokratisch, es 
erfordert teure Menschen in Roben und es ist langsam. Aber es 
sorgt dafür, dass die neue Struktur am Ende auf einem soliden 
Fundament steht und nicht beim ersten Windstoß vom Finanzamt 
umgeblasen wird.
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TEIL 2 – Der Ablauf einer grenzüberschreitenden 
Verschmelzung (mit Zeitachse) 
Kapitel 4 – Die Vorbereitung: Wo die meisten Fehler passieren 

Unternehmensbewertung, Umtauschverhältnisse und das 
Suchen nach Skeletten


Modellfall: Die „Hidden-Champion-Software-GmbH“ 

Die Bit-Jongleur GmbH macht 1,8 Mio. € Gewinn pro Jahr. In der 
Bilanz stehen ein paar Laptops und ein geleaster 
Kaffeevollautomat. Tatsächlich hat die Firma aber Algorithmen 
entwickelt, die 4 Mio. € wert sind (stille Reserven). Der Inhaber will 
auf eine estnische OÜ verschmelzen. Er denkt: „Ich schiebe 
einfach die Bilanz rüber.“


Der Fehler: Das Finanzamt sieht nicht die Bilanz, es sieht den 
Marktwert. Wer versucht, ein Einhorn zum Preis eines Esels zu 
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verschieben, bekommt Ärger mit der Schwerkraft der 
Steuergesetze.


4.1 Unternehmensbewertung ohne Kaffeesatz 

In der Welt der Betriebswirtschaft gibt es zwei Arten, den Wert 
einer Firma zu bestimmen:


1. Die romantische Methode: „Ich habe 20 Jahre mein Blut und 
Tränen reingesteckt, das muss doch 10 Millionen wert sein!“ 
(Spoiler: Tränen sind steuerlich nicht absetzbar).


2. Die mathematische Methode: Man berechnet, wie viel Geld 
die Firma in Zukunft drucken wird, und rechnet das auf heute 
zurück.


Bei einer Verschmelzung ist die Bewertung überlebenswichtig. 
Warum? Weil Sie zwei unterschiedliche Dinge (GmbH A und 
Gesellschaft B) miteinander vergleichen müssen. Wenn Sie Äpfel in 
einen Korb mit Birnen schütten, müssen Sie wissen, wie viele 
Birnen ein Apfel wert ist.


Logik:


Wenn Firma A 100 kg wiegt und Firma B 200 kg, dann muss der 
Besitzer von A nach der Verschmelzung genau 33,3 % der neuen 
Firma besitzen. Wenn Sie sich hier verrechnen, werfen Sie 
entweder Geld aus dem Fenster oder das Finanzamt wirft Sie in 
den Ordner „Verdeckte Gewinnausschüttung“.


4.2 Das Umtauschverhältnis (Die Währung der Verschmelzung) 

Das Umtauschverhältnis bestimmt, wie viele Anteile der neuen 
Firma die Gesellschafter der alten Firma bekommen.
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• Problem: Wenn die Bewertung von GmbH A zu hoch 
angesetzt wird, werden die Alt-Gesellschafter von GmbH B 
benachteiligt.


• Problem 2: Wenn sie zu niedrig ist, schenkt GmbH A der 
GmbH B Vermögen. Das findet das Finanzamt toll, weil es 
darauf Schenkungsteuer oder Ertragsteuer erheben kann.


4.3 Due Diligence – Was wirklich geprüft wird 

Due Diligence klingt wie ein schickes französisches Dessert, ist 
aber eher eine Darmspiegelung für Ihre Firma. Wenn Sie 
grenzüberschreitend verschmelzen, schaut die aufnehmende 
Gesellschaft (oder deren Investoren) unter jeden Stein.


• Rechtliche Altlasten: Gibt es Klagen von Ex-Mitarbeitern?


• Steuerliche Risiken: Wurde die Umsatzsteuer in Estland 
korrekt abgeführt?


• IP-Rechte: Gehören die Patente wirklich der Firma oder noch 
dem Gründer privat?


4.4 Typische Denkfehler von Unternehmern 

Hier sind die drei größten „Berühmten letzten Worte“ vor einer 
Verschmelzung:


1. „Das merkt keiner.“


2. Doch. Das Handelsregister und das Finanzamt sind per 
Datenschnittstelle verbunden. Eine Verschmelzung ist so 
unauffällig wie eine Elefantenparade durch eine Bibliothek.


3. „Wir nehmen einfach den Buchwert.“


4. Das geht oft (Buchwertfortführung), aber nur unter strengen 
Voraussetzungen. Wenn Sie die Grenze überschreiten, will der 
deutsche Fiskus oft die „stillen Reserven“ versteuern 
(Wegzugsbesteuerung). Die Firma wird so getan, als wäre sie 
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zum Marktwert verkauft worden, auch wenn gar kein Geld 
geflossen ist.


5. „Das machen wir in zwei Wochen.“


6. Eine grenzüberschreitende Verschmelzung unter drei bis 
sechs Monaten ist physikalisch fast unmöglich, es sei denn, 
Sie haben eine Zeitmaschine (die steuerlich noch nicht 
abschließend geklärt ist).


Fazit von Kapitel 4:


Die Vorbereitung ist 90 % der Arbeit. Wer seine Hausaufgaben bei 
der Bewertung und den stillen Reserven nicht macht, baut ein 
Kartenhaus im Windkanal.


Kapitel 5 – Behörden, Stempel, Formalitäten 

Registergericht, Notar und warum Zeitpläne oft nur gut 
gemeinte Science-Fiction sind


Der Praxisfall: Die „Hektik-IT-GmbH“ 

Die QuickResponse IT GmbH hat einen Investor in Irland gefunden. 
Der Investor will, dass die Verschmelzung auf die irische Ltd. bis 
zum 31.12. „durch“ ist, damit die Bilanz sauber aussieht. Es ist der 
15. November. Der Geschäftsführer schickt eine E-Mail an seinen 
Notar: „Kriegen wir das hin? Ist ja nur ein Stempel, oder?“


Die Realität: Der Notar lacht nicht einmal. Er starrt nur müde aus 
dem Fenster. Am 31.12. ist die einzige Verschmelzung, die 
stattfindet, die von Bleigießen und Silvesterpunsch.
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5.1 Das Registergericht: Die Türsteher der Bürokratie 

Das Registergericht ist kein Service-Dienstleister, sondern eine 
Kontrollinstanz. Wenn Sie eine grenzüberschreitende 
Verschmelzung anmelden, prüft der Rechtspfleger nicht nur, ob die 
Unterschriften echt sind. Er prüft, ob die 
Verschmelzungsbescheinigung (das „Verschmelzungs-Zertifikat“) 
erteilt werden kann.


Stellen Sie sich das wie eine Passkontrolle an einer sehr strengen 
Grenze vor:


• Haben Sie alle Gläubiger informiert? (Und können Sie das 
beweisen?)


• Haben die Mitarbeiter ihre 6-Wochen-Frist zur 
Stellungnahme gehabt?


• Ist der Verschmelzungsbericht so detailliert, dass selbst 
ein fachfremder Dritter versteht, warum Sie das tun?


Wenn eine einzige Unterlage fehlt, wird die „Akte“ nicht bearbeitet, 
sondern wandert zurück auf Start. Es gibt keinen „Fast Lane“-Pass 
für das Handelsregister.


5.2 Der Notar: Protokollant des Unausweichlichen 

In Deutschland ist der Notar der Mensch, der sicherstellt, dass die 
Beteiligten nicht unter Drogen stehen oder von Außerirdischen 
kontrolliert werden, wenn sie wichtige Verträge unterschreiben. Bei 
der Verschmelzung beurkundet er den Verschmelzungsvertrag 
und die Gesellschafterbeschlüsse.


Er ist das Bindeglied zwischen Ihrer unternehmerischen Vision und 
der harten Realität des Gesetzes. Er schickt die Daten elektronisch 
an das Gericht. Wenn der Notar einen Fehler im XML-Datensatz 
macht, sagt das System des Gerichts „Nein“. Und „Nein“ bedeutet 
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im Grundbuch- und Registerwesen meistens: zwei Wochen 
Verzögerung.


5.3 Steuerbescheinigungen: Das steuerliche Exit-Visum 

Das Finanzamt ist bei einer Verschmelzung ins Ausland besonders 
hellhörig. Sie wollen eine sogenannte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung (oder zumindest die Sicherheit, 
dass keine Steuerschulden offen sind).


Wenn Sie die GmbH verschmelzen, um vor einer Betriebsprüfung 
zu flüchten, haben Sie die Rechnung ohne die Mitteilungspflichten 
gemacht. Das Registergericht informiert das Finanzamt über die 
geplante Löschung. Wenn das Finanzamt sagt: „Moment, wir 
wollten da noch mal reinschauen“, dann steht das Verfahren still.


5.4 Warum Zeitpläne oft Wunschdenken sind 

Wenn Ihnen jemand sagt, eine grenzüberschreitende 
Verschmelzung dauert „acht Wochen“, dann meint er 
wahrscheinlich acht Wochen auf dem Planeten Jupiter (ein 
Jupitertag dauert nur 10 Stunden, aber ein Jupiterjahr fast 12 
Erdjahre).


Die Bremsklötze in der Zeitachse:


1. Offenlegungsfristen: Der Verschmelzungsplan muss 
mindestens einen Monat vor der Gesellschafterversammlung 
im Handelsregister (oder auf der Website) veröffentlicht 
werden.


2. Mitarbeiterbeteiligung: Wenn Sie viele Mitarbeiter haben, 
müssen Sie Verhandlungen über die Mitbestimmung führen. 
Das kann bis zu sechs Monate dauern.


3. Das ausländische Register: Wenn Deutschland fertig ist, 
müssen Sie die Unterlagen im Zielland (z. B. Spanien oder 
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Luxemburg) einreichen. Dort arbeiten Menschen mit anderen 
Feiertagen, anderen Kaffeepausen und einer anderen 
Auffassung von „Eilt“.


Tipp:


Planen Sie für eine saubere Verschmelzung über die Grenze 
mindestens 6 bis 9 Monate ein. Alles andere führt zu Herzinfarkten 
und überteuerten Kurierfahrten für Dokumente, die dann doch im 
falschen Postfach landen.


Fazit von Kapitel 5:


Bürokratie ist wie Reibung in der Physik. Man kann sie nicht 
ignorieren, man muss sie einkalkulieren. Wer versucht, durch die 
Behörden zu rasen, verbrennt nur unnötig Energie (und Geld).


Kapitel 6 – Mitarbeiter, Mitbestimmung und unangenehme 
Fragen 

Warum Arbeitnehmerrechte nicht einfach verdampfen und was 
die SE damit zu tun hat


Der Praxisfall: Die „Wächter-GmbH“ 

Die Sicher & Sauber GmbH hat 600 Mitarbeiter und einen sehr 
aktiven Betriebsrat. Der Inhaber, Herr Wächter, hat gelesen, dass 
es in Bulgarien keine „Drittelbeteiligung“ im Aufsichtsrat gibt. Sein 
Plan: „Ich verschmelze die deutsche GmbH auf eine bulgarische 
Tochter, und zack – sind die Arbeitnehmervertreter aus meinem 
Aufsichtsrat verschwunden. Ein Geniestreich!“


Die Realität: Der Gesetzgeber hat diesen „Geniestreich“ bereits 
2004 kommen sehen. Herr Wächter stellt fest, dass das deutsche 
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Mitbestimmungsrecht eine erstaunliche Ähnlichkeit mit einem 
Bumerang hat: Man kann es wegwerfen, aber es kommt mit Wucht 
zurück.


6.1 Die biologische Komponente: Mitarbeiter sind keine Möbel 

In der Physik gibt es den Erhaltungssatz der Masse. Im 
Arbeitsrecht gibt es den Erhaltungssatz der Arbeitnehmerrechte. 
Wenn Sie eine Firma verschmelzen, wandern die 
Arbeitsverhältnisse im Wege des Betriebsübergangs (§ 613a 
BGB) mit.


Das bedeutet: Die Mitarbeiter gehören jetzt zur neuen 
(ausländischen) Firma, aber ihre Verträge, ihre Gehälter und ihr 
Kündigungsschutz bleiben exakt so, wie sie in Deutschland waren. 
Sie können eine Firma nicht „leerzaubern“, indem Sie die 
Rechtsform über die Grenze schieben. Die Mitarbeiter „kleben“ an 
dem Betrieb, in dem sie arbeiten.


6.2 Mitbestimmung: Das „Vorher-Nachher-Prinzip“ 

Das ist der Punkt, an dem viele Unternehmer schlucken. Die EU 
hat eine sehr klare Regel: Eine Verschmelzung darf nicht dazu 
genutzt werden, das Niveau der Mitbestimmung zu senken.


Wenn Ihre deutsche GmbH eine Mitbestimmung im Aufsichtsrat 
hatte, dann muss die neue, verschmolzene Gesellschaft im 
Ausland (oder die neue deutsche Holding) oft ein ähnliches Modell 
anbieten.


• Man nennt das das Einfrierungsprinzip.


• Bevor die Verschmelzung im Register eingetragen wird, 
müssen Sie mit den Mitarbeitern verhandeln.
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• Wenn keine Einigung erzielt wird, gilt oft die 
„Auffangregelung“: Das deutsche Modell wird einfach auf die 
neue Struktur übertragen.


Die Analogie:


Stellen Sie sich vor, Sie ziehen von der Erde zum Mond. Sie hoffen, 
dort weniger zu wiegen. Aber die EU-Gesetzgebung schreibt vor, 
dass Sie Bleigewichte in Ihre Schuhe packen müssen, damit Ihre 
„Erd-Schwere“ (die Mitbestimmung) exakt erhalten bleibt. Der 
Standortwechsel bringt Ihnen in puncto „Mitarbeiter-Mitsprache“ 
also oft genau gar nichts.


6.3 Die SE als Ausweichmodell (Societas Europaea) 

Hier kommt das „Magic Word“ vieler Berater ins Spiel: Die SE. Die 
Europäische Aktiengesellschaft ist eine hybride Lebensform. Sie 
ermöglicht es, die Mitbestimmung auf einem bestimmten Stand 
„einzufrieren“.


Viele große Firmen wandeln sich in eine SE um, bevor sie die 
2.000-Mitarbeiter-Schwelle erreichen (ab der in Deutschland die 
paritätische Mitbestimmung greift). Wenn Sie als SE „geboren“ 
werden oder verschmelzen, können Sie das 
Mitbestimmungsniveau in Verhandlungen mit den Mitarbeitern 
festschreiben.


Aber Vorsicht: Das ist kein Selbstläufer. Es erfordert ein 
kompliziertes Wahlverfahren und ein „Besonderes 
Verhandlungsgremium“ (BVG). Das klingt nicht nur nach Bürokratie, 
das ist die Champions League der Bürokratie.


6.4 Unangenehme Fragen (und wie man sie beantwortet) 

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern erzählen, dass ihre Firma demnächst 
„Luxemburgerin“ wird, stellen diese Fragen:
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1. „Werde ich jetzt nach luxemburgischem Recht 
gekündigt?“ (Antwort: Nein, deutsches Arbeitsrecht gilt für 
deutsche Arbeitsplätze meist weiter.)


2. „Muss ich jetzt Französisch lernen?“ (Antwort: Nur wenn 
Sie die Kaffeemaschine in der neuen Zentrale bedienen 
wollen.)


3. „Ist mein Geld sicher?“ (Antwort: Ja, die Rentenansprüche 
und Sozialversicherungen sind geschützt.)


Strategischer Rat:


Transparenz ist hier kein „Nice-to-have“, sondern eine gesetzliche 
Pflicht. Der Verschmelzungsbericht muss einen eigenen Abschnitt 
für die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer haben. Wer hier 
schlampt, riskiert, dass das Registergericht die Verschmelzung 
stoppt, weil die Informationsrechte verletzt wurden.


Fazit von Kapitel 6:


Mitarbeiter sind bei einer Verschmelzung wie die Schwerkraft: Sie 
ziehen an Ihrem Zeitplan und an Ihrem Budget. Man kann sie nicht 
ignorieren, man muss sie moderieren. Wer versucht, 
Mitbestimmung durch Flucht ins Ausland zu „löschen“, landet 
meistens in einer jahrelangen Verhandlungsschleife, die teurer ist 
als der ursprüngliche Zustand.
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TEIL 3 – Steueroptimierung ohne Märchenstunde 
In diesem Teil verlassen wir die Welt der bunten Firmenlogos und 
begeben uns in den Maschinenraum. Steuern sind für viele 
Unternehmer wie Quantenphysik: Man weiß, dass sie existieren 
und dass sie wehtun können, aber die Regeln scheinen sich 
ständig zu ändern, je nachdem, wer gerade hinsieht.


Wir schauen jetzt ganz genau hin.


Kapitel 7 – Was das Umwandlungssteuerrecht wirklich erlaubt 

Buchwertfortführung, stille Reserven und die Frage: „Muss ich 
jetzt wirklich Schecks schreiben?“


Der Praxisfall: Die „12-Millionen-Überraschung“ 

Die DeepTech Solutions GmbH hat vor zehn Jahren eine Software 
entwickelt. In der Bilanz steht diese Software mit 0 € (weil sie 
selbst erstellt wurde). Ein US-Konkurrent hat jedoch gerade 
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angeklopft und wollte die Bude für 12 Millionen € kaufen. Der 
Inhaber denkt: „Ich verschmelze meine GmbH jetzt schnell auf eine 
Holding in Irland, bevor ich verkaufe, damit der Gewinn dort fast 
steuerfrei bleibt.“


Das Problem: Das Finanzamt hat ein Infrarot-Gerät für „stille 
Reserven“. In dem Moment, in dem die Firma die deutsche Grenze 
rechtlich überschreitet, sagt der Fiskus: „Halt! Wir tun jetzt so, als 
hättest du die Software gerade für 12 Millionen verkauft. Bitte 
überweise uns 30 % davon sofort.“


7.1 Buchwertfortführung: Die Kunst, so zu tun, als wäre nichts 
passiert 

Das Zauberwort im Umwandlungssteuerrecht (UmwStG) lautet 
Buchwertfortführung.


Das bedeutet: Firma B übernimmt die Wirtschaftsgüter von Firma A 
genau zu dem Wert, der in der Bilanz steht.


• Der Vorteil: Es entsteht kein Gewinn. Es fließen keine 
Steuern.


• Die Bedingung: Das deutsche Finanzamt muss sicherstellen, 
dass es sein „Besteuerungsrecht“ behält.


Die Analogie:


Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kiste voller Gold, behaupten 
aber, es seien nur schwere Steine. Solange die Kiste in 
Deutschland steht, sagt das Finanzamt: „Okay, wir glauben dir das 
mit den Steinen erst mal. Aber wenn du sie irgendwann verkaufst, 
wiegen wir sie genau nach.“


Wenn Sie die Kiste nun nach Irland tragen wollen, sagt das Amt: 
„Moment! Wenn die Kiste erst mal in Irland ist, können wir sie nicht 
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mehr wiegen. Also wiegen wir sie jetzt an der Grenze und du zahlst 
die Differenz zwischen Stein-Preis und Gold-Preis sofort.“


7.2 Aufdeckung stiller Reserven: Wenn das Unsichtbare teuer 
wird 

„Stille Reserven“ sind die Differenz zwischen dem, was in Ihren 
Büchern steht (Buchwert), und dem, was ein fremder Dritter 
tatsächlich zahlen würde (Verkehrswert).


Bei einer Verschmelzung ins Ausland ist die Steuerneutralität (also 
0 € Steuer) nur dann möglich, wenn die Wirtschaftsgüter in einer 
deutschen Betriebsstätte verbleiben.


• Verschmelzen Sie eine deutsche GmbH auf eine 
luxemburgische S.A., behalten aber das Werk in Solingen mit 
allen Maschinen und Mitarbeitern als Zweigniederlassung? => 
Meist steuerneutral möglich.


• Verschmelzen Sie die GmbH und ziehen alle Server, Patente 
und das Management physisch ab? => „Exit Tax“ 
(Wegzugsbesteuerung). Das Finanzamt löst die stillen 
Reserven zwangsweise auf.


7.3 Die Steuer-Falle: „Einschränkung des Besteuerungsrechts“ 

Das ist der Endgegner in § 11 UmwStG. Wenn durch die 
Verschmelzung das Recht Deutschlands eingeschränkt wird, den 
späteren Verkaufsgewinn zu besteuern, ist die Party vorbei.


Früher gab es Tricks, um Vermögen „leise“ über die Grenze zu 
schieben. Heute ist das Gesetz wie ein lasergesteuertes 
Sicherheitssystem:


1. Schritt 1: Bewertung der Firma (siehe Kapitel 4).


2. Schritt 2: Prüfung, ob die Substanz in Deutschland bleibt.
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3. Schritt 3: Wenn Nein: Sofortige Versteuerung des fiktiven 
Gewinns.


7.4 Wann funktioniert Steueroptimierung dann überhaupt? 

Optimierung bedeutet nicht „Steuern klauen“, sondern „Steuern 
logisch steuern“.


Ein legitimes Szenario ist die Verschmelzung auf eine deutsche 
Holding zur Vorbereitung eines späteren Verkaufs oder zur 
Verrechnung von Gewinnen und Verlusten innerhalb einer Gruppe. 
Hier erlaubt das Gesetz die Buchwertfortführung fast immer, weil 
das Geld „im System“ bleibt.


Trockener Realitätscheck:


Wenn Ihr Berater sagt: „Wir verschmelzen das nach Malta und 
zahlen ab morgen nur noch 5 % Steuern auf die alten Gewinne“, 
dann hat er entweder eine Zeitmaschine oder er vergisst die 
Wegzugsbesteuerung. In der Realität zahlen Sie beim Verlassen 
Deutschlands meistens erst einmal die „Eintrittskarte“ in die 
Freiheit – und die kostet genau so viel, wie ein Verkauf der Firma 
gekostet hätte.


Strategisches Fazit:


Die Verschmelzung ist kein Radiergummi für Steuerlasten. Sie ist 
ein Umzugskarton. Wenn Sie wertvolle Dinge darin transportieren, 
will der Zoll (das Finanzamt) an der Grenze sehen, was drin ist. 
Steuerneutralität gibt es nur gegen das Versprechen, dass 
Deutschland auch später noch mitnaschen darf.
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Kapitel 8 – Internationale Steuerlogik 

Wegzugsbesteuerung, DBAs und warum Substanz wichtiger ist 
als ein schöner Briefkasten


Der Praxisfall: Der „Digitale Nomade“ mit der 5-Millionen-Idee 

Markus hat eine GmbH für KI-gestützte Logistik. Er stellt fest: „Ich 
kann von überall aus arbeiten, also ziehe ich nach Dubai. Meine 
GmbH verschmelze ich einfach auf eine dortige Firma. In Dubai 
gibt es (fast) keine Steuern. Problem gelöst, oder?“


Die Antwort des Finanzamts: „Schöne Reise, Markus! Aber bevor 
du das Flugzeug betrittst, hätten wir gerne 25 % auf den fiktiven 
Wert deiner Firma. Wir schätzen ihn auf 5 Millionen Euro. Macht 
1,25 Millionen Euro. Überweisung bitte bis Freitag.“


Markus lernt: Man kann physisch ausreisen, aber das deutsche 
Steuerrecht hat die Reichweite einer interkontinentalen 
ballistischen Rakete.


8.1 Wegzugsbesteuerung: Das „Eintrittsgeld“ für den Ausgang 

In der Welt der Physik gibt es die Fluchtgeschwindigkeit – die 
Geschwindigkeit, die man braucht, um der Gravitation eines 
Planeten zu entkommen. Im Steuerrecht ist das ähnlich.


Wenn Sie Anteile an einer Kapitalgesellschaft (GmbH) halten und 
Ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen oder die Firma verschmelzen, 
greift die Wegzugsbesteuerung (§ 6 AStG).


• Das Finanzamt tut so, als hätten Sie Ihre Anteile im Moment 
des Gehens verkauft.


• Es wird der gemeine Wert (der Marktwert) ermittelt.


• Die Differenz zu Ihren Anschaffungskosten wird versteuert.
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Die Analogy:


Stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Raupe für 1 Euro. In 
Deutschland verwandelt sie sich in einen Schmetterling, der 1.000 
Euro wert ist. Wenn Sie den Schmetterling jetzt über die Grenze 
nach Frankreich tragen wollen, sagt der deutsche Zoll: „Halt! Sie 
haben hier 999 Euro Wertzuwachs generiert. Zahlen Sie uns erst 
die Steuer auf diesen Zuwachs, dann darf der Schmetterling 
fliegen.“ Ob Sie echtes Geld eingenommen haben, ist dem Zoll 
egal.


8.2 Doppelbesteuerungsabkommen (DBA): Wer darf zuerst 
zubeißen? 

Ein DBA ist im Grunde ein Friedensvertrag zwischen zwei Ländern. 
Darin steht: „Wenn ein Unternehmer in beiden Ländern aktiv ist, 
streiten wir uns nicht, wer die Steuern bekommt, sondern wir teilen 
es auf.“


Das Problem bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen ist oft, 
dass Deutschland der Meinung ist: „Das ist deutsches Geld!“ – 
während das Zielland (z. B. Spanien) sagt: „Nein, das ist jetzt 
spanisches Geld!“


Das DBA regelt meistens, dass das Land, in dem die 
Betriebsstätte liegt, das primäre Besteuerungsrecht hat.


8.3 Hinzurechnungsbesteuerung (CFC Rules): Die 
Fernbedienung 

Manche Unternehmer denken: „Ich gründe eine Firma auf den 
Cayman Islands, verschmelze meine GmbH dorthin und lasse die 
Gewinne dort einfach liegen.“


Hier greift die Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7-14 AStG).
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Wenn eine ausländische Gesellschaft:


1. Von Deutschen beherrscht wird,


2. Nur passive Einkünfte hat (z. B. Zinsen, Lizenzen, Mieten ohne 
echtes Geschäft),


3. Und niedrig besteuert wird (weniger als 15 % – Stand 2024),


4. ... dann tut das deutsche Finanzamt so, als wären die 
Gewinne direkt an Sie in Deutschland ausgeschüttet worden.


Skizze:


Ein Mann sitzt in Berlin und steuert mit einer Fernbedienung ein 
kleines Auto in einer Steueroase. Das Auto sammelt Geld ein. Das 
Finanzamt steht hinter dem Mann und sagt: „Schönes Auto. Da du 
hier die Knöpfe drückst, nehmen wir das Geld einfach hier in Berlin 
weg.“


8.4 Substanz: Warum ein Briefkasten kein Büro ist 

Das ist der wichtigste Punkt für jeden, der eine 
grenzüberschreitende Struktur plant. Substanz (Substance) 
bedeutet, dass die Firma im Ausland „echt“ sein muss.


Was das Finanzamt sehen will:


• Ein echtes Büro (kein Shared-Desk-Abo für 29 €).


• Mitarbeiter vor Ort, die qualifiziert sind, Entscheidungen zu 
treffen.


• Ein Geschäftsführer, der wirklich dort wohnt und nicht nur 
zweimal im Jahr zum Unterschreiben einfliegt (Mind & 
Management).


Wenn die Substanz fehlt, wird die ausländische Gesellschaft 
steuerlich einfach ignoriert (§ 42 AO / Missbrauch). Dann haben 
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Sie die Kosten für die Verschmelzung gezahlt, werden aber so 
besteuert, als säßen Sie immer noch in Wanne-Eickel.


Fazit von Kapitel 8:


Internationale Steuerlogik folgt dem Prinzip der wirtschaftlichen 
Realität. Wer nur Papier bewegt, wird bestraft. Wer echte 
Geschäfte und echte Strukturen bewegt, kann von den 
Unterschieden in den Steuersystemen profitieren. Aber die „Exit-
Gebühr“ ist fast immer fällig, wenn man Deutschland den Rücken 
kehrt.


Kapitel 9 – Legitime Steuerstrategien 

Holding-Strukturen, Verlustnutzung und warum Timing kein 
Zufall ist


Der Praxisfall: Die „Mama-Tochter-Logik“ 

Die Solar-Zukunft GmbH hat 2 Millionen Euro Gewinn gemacht. Der 
Gründer, Herr Licht, möchte dieses Geld nutzen, um ein neues 
Startup für Windkraft zu gründen. Wenn er sich die 2 Millionen als 
Gehalt oder Dividende auszahlt, nimmt das Finanzamt fast die 
Hälfte weg. Er fragt seinen Berater: „Kann ich die Solar-GmbH 
nicht einfach in eine Holding-Struktur verschmelzen, damit das 
Geld steuerfrei oben ankommt?“


Die Antwort: Ja, das geht. Es ist, als würde man eine 
Zwischenetage in ein Haus einziehen, um die Wärme (das Kapital) 
besser zu speichern.
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9.1 Holding-Strukturen: Der fiskalische Schalldämpfer 

Eine Holding (oft eine weitere GmbH) ist eine Firma, die nichts 
anderes tut, als Anteile an anderen Firmen zu halten.


Wenn Sie eine operative GmbH auf eine Tochtergesellschaft 
verschmelzen oder eine Holding „darüberstülpen“, nutzen Sie den 
§ 8b KStG. Das ist einer der populärsten Paragrafen im deutschen 
Steuerrecht. Er besagt (vereinfacht):


• Gewinnausschüttungen von der Tochter an die Mutter sind zu 
95 % steuerfrei.


• Ein Verkauf der Tochter ist ebenfalls zu 95 % steuerfrei.


Die Analogie:


Stellen Sie sich vor, Geld ist eine Flüssigkeit, die verdampft, sobald 
sie mit Luft (dem privaten Bereich des Unternehmers) in Berührung 
kommt. Eine Holding ist ein versiegelter Tank. Solange das Geld im 
Tank-System bleibt (von einer GmbH zur anderen fließt), verdampft 
fast nichts. Erst wenn Sie den Hahn öffnen, um sich eine Yacht zu 
kaufen, schlägt die Verdampfung (Einkommensteuer) voll zu.


9.2 Verlustnutzung: Den Keller trockenlegen 

Stellen Sie sich vor, GmbH A hat in den letzten Jahren 500.000 € 
Verlust gemacht (ein „steuerlicher Verlustvortrag“). GmbH B macht 
500.000 € Gewinn.


Verschmilzt man beide, könnte man meinen, die Summe sei Null 
und niemand zahlt Steuern.


Vorsicht: Das Finanzamt hasst „Verlustmantelkauf“. Wenn Sie eine 
marode Firma nur kaufen, um deren Verluste mit Ihren Gewinnen zu 
verrechnen, sagt der Gesetzgeber: „Netter Versuch, aber nein.“ (§ 
8c KStG).
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Bei einer echten Verschmelzung innerhalb einer Gruppe ist die 
Verlustnutzung jedoch oft möglich, wenn der Betrieb der 
Verlustgesellschaft über Jahre fortgeführt wird. Es ist wie das 
Zusammenmischen von heißem und kaltem Wasser – am Ende ist 
alles lauwarm, aber die Bilanz ist ausgeglichen.


9.3 Zins- und Lizenzmodelle 

Das ist die „hohe Schule“. Eine Gesellschaft in einem 
Niedrigsteuerland (z. B. Irland oder Zypern) hält die Patente (IP) 
und gibt der deutschen GmbH eine Lizenz. Die deutsche GmbH 
zahlt Lizenzgebühren.


• Effekt: In Deutschland sinkt der Gewinn (und damit die 
Steuer). Im Ausland steigt der Gewinn (und wird niedrig 
besteuert).


• Die Realität: Dank der Lizenzschranke (§ 4j EStG) und 
internationaler Abkommen (BEPS) ist das heute extrem 
schwierig geworden. Das Finanzamt akzeptiert das nur, wenn 
die Firma im Ausland wirklich an diesen Patenten forscht und 
nicht nur eine Briefmarke darauf klebt.


9.4 Timing ist alles 

Verschmelzungen können steuerlich bis zu 8 Monate rückwirkend 
steuerlich wirksam werden (§ 2 UmwStG).


Wenn Sie am 31. August merken, dass Ihre Struktur im Januar 
dumm war, können Sie das oft noch „rückwirkend“ heilen, indem 
Sie die Verschmelzung auf den 01.01. datieren. Das ist die einzige 
Form der Zeitreise, die das deutsche Recht offiziell erlaubt.


Strategisches Fazit: 

Steueroptimierung durch Verschmelzung funktioniert – aber nur, 
wenn Sie das Spielfeld kennen. Es geht nicht darum, Steuern zu 
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hinterziehen, sondern die Steuerstundung zu nutzen. Man lässt 
das Geld im Unternehmen arbeiten, statt es sofort zu versteuern.


Merke: Wer eine Struktur nur baut, um Steuern zu sparen, baut auf 
Sand. Wer eine Struktur baut, um wirtschaftlich flexibel zu bleiben, 
und dabei Steuern spart, baut auf Beton.


Kapitel 10 – Die rote Linie 

§ 42 AO, Anti-Missbrauchsrichtlinien und wann Optimierung 
zur Straftat wird


Der Praxisfall: Die „Houdini-Verschmelzung“ 

Die Altlasten-Entsorgungs GmbH hat zwei Probleme: eine 
drohende Betriebsprüfung und 300.000 € unbezahlte 
Gewerbesteuer. Der Inhaber verschmilzt die GmbH über Nacht auf 
eine „Strohhalm Ltd.“ in einem Land, dessen Namen er kaum 
aussprechen kann. Sein Ziel: Wenn der Steuerfahnder klopft, will er 
sagen: „Diese Firma gibt es nicht mehr. Fragen Sie doch in Belize 
nach.“


Das bittere Ende: Der Steuerfahnder fragt nicht in Belize nach. Er 
fragt den Inhaber persönlich – und zwar im Rahmen eines 
Ermittlungsverfahrens wegen Steuerhinterziehung und 
Insolvenzverschleppung. Die „Verschmelzung“ wird steuerlich 
einfach ignoriert.


10.1 § 42 AO – Das „Weil-wir-es-können-reicht-nicht“-Gesetz 

Der § 42 der Abgabenordnung (AO) ist der Endgegner jeder 
kreativen Gestaltung. Er regelt den Missbrauch von rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten.
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Die Logik des Finanzamts ist hier wie die eines strengen 
Physikprofessors: Er schaut sich nicht an, wie schön Ihre Formel 
aussieht, sondern ob sie der Realität entspricht.


• Wenn der einzige nennenswerte Zweck einer 
Verschmelzung darin besteht, Steuern zu sparen, und es keine 
„beachtlichen außersteuerlichen Gründe“ gibt, sagt das Amt: 
„Nettes Theaterstück. Wir besteuern dich jetzt so, als hättest 
du den ganzen Quatsch nicht gemacht.“


Die Analogie:


Stellen Sie sich vor, Sie bauen eine 10 Kilometer lange Umleitung 
durch einen Sumpf, nur um eine Mautstation von 2 Euro zu 
umgehen. Wenn das Finanzamt Sie fragt, warum Sie das getan 
haben, und Sie sagen: „Wegen der schönen Aussicht im Sumpf!“, 
wird man Ihnen nicht glauben. Wenn Sie aber nachweisen können, 
dass dort, wo die Umleitung endet, Ihr neuer Großkunde sitzt – 
dann ist die Straße legitim.


10.2 ATAD – Die EU schlägt zurück 

ATAD steht für Anti-Tax Avoidance Directive. Das ist ein Paket an 
Regeln, mit denen die EU sicherstellt, dass Konzerne (und schlaue 
Mittelständler) ihre Gewinne nicht einfach wie Teilchen in einem 
Beschleuniger hin- und herschieben, bis sie verschwinden.


• Zinsschranke: Man kann nicht unbegrenzt Zinsen ins 
Ausland zahlen, um den deutschen Gewinn zu drücken.


• Hinzurechnungsbesteuerung: (Haben wir in Kapitel 8 
besprochen – die Fernbedienung für die Steueroase).


10.3 Wann Optimierung zur Straftat wird 

Es gibt eine klare Grenze zwischen Steuerminderung (legal), 
Steuervermeidung (grau, aber oft legal) und Steuerhinterziehung 
(illegal).
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Eine Verschmelzung überschreitet die rote Linie zur Straftat, wenn:


1. Tatsachen verschwiegen werden: Sie „vergessen“ im 
Verschmelzungsbericht die stillen Reserven zu erwähnen.


2. Scheingeschäfte vorliegen: Die aufnehmende Firma im 
Ausland existiert gar nicht oder wird nur von Ihrem Cousin im 
Keller betrieben (Briefkastenfirma).


3. Vorsätzliche Schädigung von Gläubigern: Sie verschmelzen 
eine Firma, um Haftungsansprüche ins Leere laufen zu lassen.


Klartext:


Steuerhinterziehung beginnt dort, wo die Tinte auf dem Papier die 
Wahrheit nicht mehr aushält. Eine Verschmelzung ist ein mächtiges 
Werkzeug, aber kein Radiergummi für das Strafgesetzbuch.


10.4 Die „Business Purpose“-Regel 

Wenn Sie gefragt werden, warum Sie verschmelzen, sollte Ihre 
Antwort nie „Wegen der Steuern“ sein (auch wenn das ein schöner 
Nebeneffekt ist).


Gute Gründe sind:


• Bündelung von Management-Kapazitäten.


• Erschließung neuer Märkte.


• Vereinfachung der Konzernstruktur.


• Vorbereitung einer Unternehmensnachfolge.


Strategisches Fazit:


Wenn Ihre Struktur nur im Computer Ihres Steuerberaters existiert, 
aber nicht in Ihrem echten Geschäftsalltag, dann stehen Sie mit 
einem Bein auf der roten Linie. Seriöse grenzüberschreitende 
Verschmelzung braucht Substanz und Sinn.
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TEIL 4 – Die „schnelle Entsorgung“ einer GmbH – 
Mythos und Realität 
In diesem Teil betreten wir das moralische und rechtliche 
Sperrgebiet. Wir reden über Firmen, die niemand mehr haben will. 
Firmen, die sich wie radioaktives Material anfühlen: Man will sie 
loswerden, aber man darf sie nicht einfach im Wald vergraben.


Kapitel 11 – Warum Unternehmer eine GmbH loswerden wollen 

Haftungsrisiken, Altlasten und der Traum vom digitalen 
Radiergummi


Der Praxisfall: Die „Altlasten-Deponie GmbH“ 

Die Hausbau-Glück GmbH hat in den 90ern massenhaft 
Fertighäuser gebaut. Jetzt, 30 Jahre später, tauchen überall Mängel 
an den Fassaden auf. Die Gewährleistungsansprüche prasseln 
herein wie Hagelkörner. Der Inhaber, Herr Glück (der sich gar nicht 
mehr so fühlt), hat keine Lust, die nächsten zehn Jahre vor Gericht 
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zu verbringen. Er will die GmbH „beenden“, damit die Kläger vor 
verschlossenen Türen stehen. Sein Gedanke: „Wenn es die Firma 
nicht mehr gibt, kann mich auch keiner mehr verklagen.“


Die physikalische Realität: Eine GmbH zu löschen, während 
draußen die Gläubiger mit Fackeln und Mistgabeln stehen, ist wie 
der Versuch, die Schwerkraft durch lautes Singen auszuschalten. 
Es funktioniert nicht.


11.1 Haftungsrisiken: Die Geister der Vergangenheit 

Unternehmer wollen eine GmbH oft loswerden, weil die 
„beschränkte Haftung“ (das „mbH“) sich plötzlich gar nicht mehr so 
beschränkt anfühlt.


Es gibt zwei Arten von Haftung, die wie Kletten an Ihnen kleben:


1. Die Haftung der GmbH selbst: Sie haftet mit ihrem gesamten 
Vermögen. Wenn das weg ist, ist meistens Ende.


2. Die Durchgriffshaftung: In bestimmten Fällen 
(Insolvenzverschleppung, Vermischung von Privat- und 
Firmenvermögen) klopft der Gläubiger direkt an Ihre private 
Haustür.


Der Wunsch, die GmbH „verschwinden“ zu lassen, ist oft der 
Versuch, die Verbindung zwischen dem Risiko und dem eigenen 
Geldbeutel zu kappen.


11.2 Altlasten: Verträge, die nicht sterben wollen 

Eine GmbH ist ein juristisches Gefäß für Verträge. Da sind 
Mietverträge für Kopierer, die noch 48 Monate laufen, 
Arbeitsverträge mit unkündbaren Hausmeistern und 
Garantieversprechen für Produkte, die schon längst nicht mehr 
hergestellt werden.
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Die Analogie:


Stellen Sie sich vor, Ihre GmbH ist ein Rucksack, den Sie tragen. 
Über die Jahre haben Sie immer mehr Steine (Verpflichtungen) 
hineingelegt. Jetzt ist der Rucksack so schwer, dass Sie nicht mehr 
laufen können. Sie wollen den Rucksack einfach ablegen und 
wegrennen. Aber im Gesellschaftsrecht ist der Rucksack mit einem 
Stahlseil an Ihrer Taille befestigt.


11.3 Gesellschafterkonflikte: Die Firmen-Scheidung 

Manchmal ist die GmbH wirtschaftlich völlig gesund, aber die 
Inhaber hassen sich. Wenn zwei 50/50-Gesellschafter sich nur 
noch über Anwälte unterhalten, ist die Firma gelähmt.


Anstatt die Firma mühsam zu liquidieren (was die Zustimmung 
beider erfordert), suchen Unternehmer oft nach „Strukturwegen“, 
um die Anteile zu trennen oder eine neue Hülle zu finden, in der 
man sich nicht mehr begegnet.


11.4 Vorbereitung auf einen Neustart 

Manche Unternehmer sind „Serientäter“. Sie haben eine Idee, 
ziehen sie hoch, und nach fünf Jahren ist die Luft raus oder der 
Markt gesättigt. Um den Kopf (und die Bilanz) frei zu haben für das 
nächste Ding, soll die alte GmbH weg.


Die Liquidation (siehe Kapitel 1) dauert ihnen zu lange. Sie suchen 
eine Abkürzung, um die „Leiche im Keller“ (die alte, inaktive Firma) 
rechtssicher und schnell zu entsorgen.


Klartext:


Es ist legitim, eine Firma beenden zu wollen. Es ist sogar klug, dies 
strukturiert zu tun. Aber wer glaubt, dass „Löschen“ 
gleichbedeutend mit „Vergessen“ ist, unterschätzt das Gedächtnis 

 von 49 108



des Rechtssystems. Eine GmbH loszuwerden, ohne dass die 
Haftung wie ein Bumerang zurückkommt, erfordert Präzision, nicht 
nur einen Klick auf „Delete“.


Fazit von Kapitel 11:


Unternehmer wollen Firmen loswerden, um Ballast abzuwerfen. 
Das Problem ist nicht das Loswerden der Firma – das Problem ist 
das Loswerden des Ballasts. Die Verschmelzung bietet hier 
interessante Möglichkeiten, die wir im nächsten Kapitel vergleichen 
werden.


Kapitel 12 – Verschmelzung statt Liquidation 

Geschwindigkeit, Kostenvergleich und warum das „Sperrjahr“ 
ein Endgegner ist


Modellfall: „Die Problem-GmbH mit Altverträgen und 
Garantien“ 

Die Maschinenbau-Zossen GmbH hat ihren Betrieb eingestellt. Es 
gibt keine Mitarbeiter mehr, aber noch einen Mietvertrag für eine 
Lagerhalle (Restlaufzeit 3 Jahre) und diverse 
Gewährleistungspflichten für verkaufte Fräsmaschinen.


Der Inhaber will in den Ruhestand.


Option A: Liquidation. Er müsste 3 Jahre Miete vorab klären und 
ein Jahr warten, bis die Firma aus dem Register gelöscht wird.


Option B: Verschmelzung auf seine (saubere) Holding-GmbH. Die 
Maschinenbau-Zossen GmbH ist binnen Wochen rechtlich „weg“.
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12.1 Die klassische Liquidation: Eine Beerdigung in Zeitlupe 

Wenn Sie eine GmbH liquidieren, betreten Sie ein bürokratisches 
Fegefeuer. Der wichtigste Begriff hier ist das Sperrjahr.


Nachdem Sie den Auflösungsbeschluss gefasst haben, müssen Sie 
die Gläubiger im Bundesanzeiger aufrufen („Hey, wir machen dicht, 
meldet euch jetzt!“). Danach passiert: nichts.


Sie müssen 12 Monate warten. In dieser Zeit darf kein Cent an die 
Gesellschafter ausgezahlt werden. Die GmbH existiert als „i.L.“ (in 
Liquidation) weiter, muss Bilanzen erstellen, Steuererklärungen 
abgeben und IHK-Beiträge zahlen.


Die  -Analogie:


Eine Liquidation ist wie der Versuch, eine Sandburg abzubauen, 
indem man jedes Sandkorn einzeln mit einer Pinzette aufhebt und 
katalogisiert. Es dauert ewig, und währenddessen regnet es 
(Laufende Kosten).


12.2 Die Verschmelzung: Die juristische Abkürzung 

Bei der Verschmelzung gibt es kein Sperrjahr. Sobald der Notar 
den Deal beurkundet hat und das Registergericht die Eintragung 
vornimmt (was je nach Auslastung 4 bis 12 Wochen dauert), ist die 
übertragende GmbH erloschen.


Der Kostenvergleich:


| Merkmal | Liquidation | Verschmelzung |


| Dauer | Mind. 14–18 Monate | 2–6 Monate |


| Laufende Kosten | Hoch (Buchhaltung, Miete, IHK für >1 Jahr) | 
Niedrig (Firma ist schnell weg) |
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| Notar/Beratung | Mittel | Hoch (Verschmelzung ist komplexer) |


| Komplexität | Geringer, aber nervig | Hoch, aber einmalig |


12.3 Steuerfolgen: Der Kassensturz 

Bei einer Liquidation findet eine Schlussbesteuerung statt. Alle 
stillen Reserven (Maschinen, Immobilien, Firmenwert) werden 
aufgedeckt und versteuert. Das Finanzamt will seinen Anteil am 
„Rest“ sofort sehen.


Bei einer Verschmelzung können Sie – wie in Kapitel 7 gelernt – zur 
Buchwertfortführung optieren. Das heißt, die Steuerlast wird in 
die Zukunft verschoben. Die aufnehmende Firma übernimmt die 
Werte einfach so, wie sie in der Bilanz stehen.


12.4 Haftungsfolgen: Die Geisterfahrt 

Das ist der Punkt, an dem viele Unternehmer den Denkfehler 
machen.


• Bei der Liquidation ist die Firma nach dem Sperrjahr weg. 
Wenn danach ein Gläubiger kommt, hat er Pech gehabt (außer 
bei vorsätzlicher Schädigung).


• Bei der Verschmelzung (Universalsukzession) übernimmt die 
aufnehmende Firma alle Risiken.


Wenn die Maschinenbau-Zossen GmbH also auf die Holding 
verschmilzt, kann der Vermieter der Lagerhalle seine Miete jetzt 
einfach von der Holding verlangen. Die Verschmelzung ist also kein 
Weg, um Schulden loszuwerden, sondern nur ein Weg, um die 
Hülle der verschuldeten Firma loszuwerden.


Experten-Tipp:


Eine Verschmelzung ist ideal, wenn die Firma „sauber“ ist, aber 
man keine Lust auf das Sperrjahr hat. Wenn die Firma „dreckig“ ist 
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(hohe Schulden, unklare Haftung), verlagert man das Problem 
durch eine Verschmelzung nur in sein restliches Vermögen.


Fazit von Kapitel 12:


Die Verschmelzung ist das Skalpell: präzise, schnell, aber man 
muss wissen, was man schneidet. Die Liquidation ist der 
Vorschlaghammer: langsam, laut, aber am Ende ist alles zu Staub 
zermahlen. Für einen Unternehmer, der eine Struktur bereinigen 
will, ohne 1,5 Jahre Lebenszeit zu verschwenden, ist die 
Verschmelzung fast immer der elegantere Weg.


Kapitel 13 – Verschmelzung ins Ausland 

Was tatsächlich „verschwindet“ und wo die Geister der 
Vergangenheit wohnen


Der Praxisfall: Die „Phantomschmerz-GmbH“ 

Die Berliner Bau & Boden GmbH hat ein paar hässliche 
Streitigkeiten mit ehemaligen Subunternehmern. Der Inhaber, Jan, 
hat keine Lust auf deutsche Gerichte. Er verschmilzt die GmbH auf 
eine zypriotische Ltd., die seinem Cousin gehört. Jan denkt: „Wenn 
die Kläger jetzt kommen, sage ich: 'Sorry, die Firma gibt es nicht 
mehr. Die ist jetzt in Nikosia. Viel Spaß beim Griechisch lernen!'“


Die harte Landung: Ein halbes Jahr später klopft der 
Gerichtsvollzieher. Jan ist verwirrt. „Die Firma ist doch weg!“ Der 
Gerichtsvollzieher antwortet: „Die Firma vielleicht. Die Schulden 
nicht. Und die Adresse für die Klagezustellung ist jetzt eben Ihre 
neue Struktur – oder Sie persönlich.“
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13.1 Was tatsächlich „verschwindet“: Die Hülle 

Wenn eine deutsche GmbH grenzüberschreitend verschmilzt, 
passiert im deutschen Handelsregister etwas Endgültiges: Die 
Firma wird gelöscht. Der Eintrag bekommt den Vermerk: „Die 
Gesellschaft ist infolge Verschmelzung erloschen.“


In diesem Moment verschwindet:


• Die HRB-Nummer.


• Die Rechtspersönlichkeit der GmbH als deutsches „Wesen“.


• Die Notwendigkeit, deutsche Offenlegungspflichten für diese 
spezifische Hülle zu erfüllen.


Es fühlt sich an wie Magie. Aber es ist eher wie ein Datei-Transfer: 
Die Datei gmbh_alt.exe wurde gelöscht, aber der gesamte Code 
wurde in foreign_corp.sh kopiert und dort ausgeführt.


13.2 Was bleibt: Die physikalischen Gesetze der Haftung 

Viele Unternehmer verwechseln die Löschung der Hülle mit der 
Löschung der Verpflichtung. Das ist ein gefährlicher Irrtum.


• Haftung: Durch die Universalsukzession (siehe Kapitel 1) 
wandern alle Schulden eins zu eins mit. Wenn die deutsche 
GmbH 50.000 € Schulden hatte, hat die zypriotische Ltd. jetzt 
50.000 € Schulden.


• Gerichtsstand: Wenn der Grund für den Streit in Deutschland 
lag (z.B. ein Bauprojekt in Berlin), können die Gläubiger oft 
weiterhin in Deutschland klagen. Sie müssen die Klage nur an 
die neue Adresse im Ausland zustellen. Dank EU-
Verordnungen ist das heute fast so einfach wie ein Brief 
innerhalb Deutschlands.


• Durchgriff: Wenn die Verschmelzung nur dazu diente, 
Gläubiger zu schädigen, wird der „Schutzschild“ der 
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beschränkten Haftung durchlässig wie ein Sieb. Richter 
nennen das „Rechtsmissbrauch“.


13.3 Transparenzregister und wirtschaftlich Berechtigte 

In den 90er Jahren konnte man Firmen im Ausland noch im Nebel 
verschwinden lassen. Heute leben wir in der Ära der totalen 
Transparenz.


Das Transparenzregister ist wie eine globale Suchmaschine für 
das Finanzamt.


1. Meldepflicht: Auch wenn die GmbH weg ist, muss die 
aufnehmende Gesellschaft im Ausland oft melden, wer der 
Wirtschaftlich Berechtigte (UBO - Ultimate Beneficial 
Owner) ist.


2. Vernetzung: Die europäischen Register sind zunehmend 
vernetzt. Das deutsche Bundeskriminalamt kann per 
Mausklick sehen, dass Jan aus Berlin hinter der Ltd. in 
Nikosia steckt.


3. Geldwäschegesetz (GwG): Banken sind heute die strengsten 
Hilfspolizisten. Wenn Sie versuchen, Geld von der alten 
Struktur auf die neue zu schieben, ohne die Hintergründe der 
Verschmelzung lückenlos zu belegen, wird Ihr Konto schneller 
eingefroren, als Sie „Steuerparadies“ sagen können.


Die Analogie:


Eine Firma ins Ausland zu verschmelzen, um sich zu verstecken, ist 
so, als würde man sich eine Papiertüte über den Kopf ziehen und 
glauben, man sei unsichtbar, während man ein GPS-Halsband 
trägt, das alle 30 Sekunden die Position an das Finanzamt sendet. 
Man sieht vielleicht anders aus, aber man ist für jeden, der ein 
passendes Lesegerät hat, völlig transparent.


13.4 Die „Schnecke ohne Haus“-Problematik 
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Wenn Sie die GmbH verschmelzen, aber die Betriebsstätte (Büro, 
Lager, Personal) in Deutschland lassen, haben Sie steuerlich eine 
„ausländische Gesellschaft mit deutscher Betriebsstätte“.


• Das bedeutet: Sie haben den maximalen bürokratischen 
Aufwand.


• Sie müssen deutsches Steuerrecht bedienen UND das Recht 
des Auslandes.


• Sie brauchen zwei Buchhaltungen.


Fazit: Man verschmilzt nicht ins Ausland, um sich zu verstecken. 
Man tut es, um die rechtliche Heimat zu wechseln. Wer nur vor 
Problemen wegläuft, nimmt die Probleme im Koffer mit über die 
Grenze.


Kapitel 14 – Wenn es schiefgeht 

Insolvenzverschleppung, Steuerhinterziehung und die 
Erkenntnis, dass das Gefängnis keine schöne Corporate 
Identity hat


Der Praxisfall: Die „Phönix-aus-der-Asche-Taktik“ 

Die Beton-Gold GmbH ist pleite. Massiv pleite. Es fehlen 1,2 
Millionen Euro für Lieferanten und Sozialabgaben. Der 
Geschäftsführer, nennen wir ihn Bernd, hat eine „glorreiche“ Idee: 
Er verschmilzt die GmbH auf eine neugegründete Gesellschaft in 
Bulgarien. Sein Plan: „Wenn die Gläubiger in Deutschland merken, 
dass kein Geld da ist, ist die GmbH schon gelöscht. Bis die in 
Bulgarien jemanden finden, bin ich über alle Berge.“


Die Realität: Drei Monate später sitzt Bernd nicht in der Sonne, 
sondern bei einer Beschuldigtenvernehmung. Die 
Staatsanwaltschaft nennt sein Manöver nicht „Verschmelzung“, 
sondern „Bankrott“ und „Insolvenzverschleppung“.
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14.1 Insolvenzverschleppung: Die tickende Zeitbombe 

In der Welt der Physik gibt es Prozesse, die irreversibel sind – wie 
ein Glas, das vom Tisch fällt und zerbricht. Im Gesellschaftsrecht 
ist die Zahlungsunfähigkeit ein solcher Punkt.


Wenn eine GmbH zahlungsunfähig oder überschuldet ist, hat der 
Geschäftsführer genau eine Aufgabe: Den Insolvenzantrag stellen. 
Wer stattdessen versucht, die Firma durch eine Verschmelzung 
„wegzuzaubern“, begeht Insolvenzverschleppung.


Logik:


Eine insolvente GmbH zu verschmelzen ist so, als würde man eine 
Kiste mit hochexplosivem, instabilem Nitroglyzerin in einen anderen 
LKW umladen, während dieser bereits brennt. Man hat das 
Problem nicht gelöst, man hat nur den Ort der Explosion und die 
Anzahl der beteiligten Trümmerteile vergrößert.


14.2 Die persönliche Haftung: Der Schutzschild bekommt 
Löcher 

Der größte Mythos ist: „Die GmbH haftet, nicht ich.“ Das stimmt 
solange, wie man sich an die Regeln hält. Wenn eine 
Verschmelzung schiefgeht (weil sie z. B. gläubigergefährdend war), 
passiert folgendes:


• Haftungsdurchgriff: Die Gerichte ignorieren die „beschränkte 
Haftung“. Bernd haftet plötzlich mit seinem privaten Haus, 
seinem Auto und seinem Aktiendepot.


• Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG): Der Geschäftsführer 
muss der Gesellschaft den Schaden ersetzen, der durch die 
unzulässige Verschmelzung entstanden ist.


14.3 Steuerhinterziehung: Das Finanzamt vergisst nie 
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Wenn Sie durch eine Verschmelzung versuchen, Vermögen am 
Fiskus vorbeizuschleusen (indem Sie z. B. stille Reserven nicht 
angeben, siehe Kapitel 7), ist das keine „Optimierung“ mehr. Das 
ist Steuerhinterziehung.


• Das Finanzamt hat Zugriff auf internationale 
Rechtshilfeersuchen.


• Eine grenzüberschreitende Verschmelzung löst automatisch 
Kontrollmeldungen aus.


• Die Verjährungsfristen bei Steuerhinterziehung sind lang 
genug, um Ihnen den Ruhestand gründlich zu vermiesen.


14.4 Die unbequeme Wahrheit: Eine Verschmelzung ist kein 
Radiergummi 

Man kann eine Firma nicht „entsorgen“ wie Biomüll. Wenn in der 
alten GmbH Leichen im Keller lagen (unbezahlte Steuern, 
betrogene Kunden, illegale Preisabsprachen), dann ziehen diese 
Leichen mit um. Sie bekommen nur einen neuen Mietvertrag in der 
neuen Gesellschaft.


Checkliste für den „Point of no Return“:


1. Ist die Firma zahlungsunfähig? Falls ja: Stopp. Gehen Sie 
nicht über Los, sondern zum Insolvenzanwalt.


2. Gibt es laufende Ermittlungen? Eine Verschmelzung 
während einer Steuerfahndungsprüfung wirkt auf Ermittler wie 
ein Geständnis in Neonbuchstaben.


 von 58 108



3. Haben Sie die Gläubiger benachteiligt? Wenn Sie Vermögen 
absaugen und nur die Schulden verschmelzen, nennt man das 
„Gläubigerbegünstigung“ oder „Bankrott“. Beides führt direkt 
zu unangenehmen Gesprächen mit Menschen in Roben.


Strategisches Fazit:


Eine Verschmelzung ist ein Werkzeug für lebende Unternehmen, 
die sich verändern wollen. Sie ist kein Rettungsboot für sinkende 
Schiffe. Wer versucht, eine Leiche zu schminken und sie über die 
Grenze zu schieben, wird feststellen, dass der Geruch früher oder 
später auch die ausländischen Behörden erreicht.
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TEIL 5 – Investorenblick: Warum Struktur alles ist 
Wenn Sie eine Firma bauen, bauen Sie eigentlich eine Maschine. 
Investoren sind Leute, die diese Maschine kaufen wollen – aber 
nur, wenn sie nicht befürchten müssen, dass das Getriebe beim 
ersten Gangwechsel explodiert. In diesem Teil schauen wir uns an, 
warum Ihre „geniale“ grenzüberschreitende Verschmelzung für 
einen Investor entweder ein Kunstwerk oder eine Briefbombe sein 
kann.


Kapitel 15 – Was Investoren an grenzüberschreitenden 
Strukturen prüfen 

Substanz, Governance und die Frage: „Kann ich das Ding 
jemals wieder verkaufen?“


Der Praxisfall: Die „Papier-Imperium GmbH“ 

Ein junges Tech-Unternehmen hat eine Holding auf den Seychellen, 
eine Tochter in Estland und die operative GmbH in Berlin. Ein VC-
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Investor aus London will 5 Millionen Euro investieren. Er schickt 
seine Anwälte. Nach zwei Tagen fragt der Anwalt: „Wer ist der 
Geschäftsführer der estnischen Firma?“ – Antwort: „Ein 
Dienstleister für 100 Euro im Monat.“ – „Und wo sind die Büros auf 
den Seychellen?“ – Antwort: „Das ist ein Sammelpostfach.“


Das Ergebnis: Der Investor zieht sein Angebot zurück. Nicht, weil 
die Idee schlecht ist, sondern weil die Struktur „toxisch“ ist.


15.1 Substanz: Die Schwerkraft des Geschäfts 

Investoren hassen „Vakuum-Strukturen“. Wenn eine Firma nur auf 
dem Papier existiert, hat sie keine Substanz. Für einen Investor 
bedeutet fehlende Substanz ein massives steuerliches Risiko (siehe 
Kapitel 8). Er fürchtet, dass das Finanzamt die gesamte Struktur 
rückwirkend in die Luft sprengt.


Die  -Analogie: > Ein Unternehmen ohne Substanz ist wie ein 
Flugzeug aus Pappe. Es sieht von weitem toll aus, aber sobald der 
erste Regen (eine Betriebsprüfung) kommt, löst es sich auf. 
Investoren setzen sich nur in Flugzeuge aus echtem Metall.


15.2 Governance: Wer hält das Lenkrad? 

Investoren wollen wissen: Wer trifft die Entscheidungen? Wenn Sie 
eine grenzüberschreitende Verschmelzung hinter sich haben, 
müssen die Entscheidungswege klar sein.


• Wenn die Mutterfirma in Irland sitzt, aber alle 
Vorstandssitzungen in einem Wirtshaus in Bayern stattfinden, 
ist das ein Governance-Albtraum.


• Ein Investor prüft, ob die „Ort der Geschäftsleitung“-Regeln 
eingehalten werden. Wenn nicht, droht die doppelte 
Besteuerung oder der Verlust der Rechtsform-Anerkennung.
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[Image showing the link between corporate substance and tax 
recognition]


15.3 Steuer-Compliance: Keine Lust auf Nachzahlungen 

Bei einer Due Diligence (der Tiefenprüfung) suchen Investoren nach 
„vergrabenen Minen“. Eine grenzüberschreitende Verschmelzung, 
die steuerlich „halblegal“ oder unklar dokumentiert ist, ist eine 
solche Mine. Der Investor denkt: „Wenn ich jetzt einsteige, zahle 
ich mit meinem Geld die Steuernachzahlungen für die Fehler der 
Vergangenheit.“


15.4 Exit-Fähigkeit: Die Endstation 

Der wichtigste Gedanke eines Investors ist: „Wie werde ich das 
Ding wieder los?“ Eine Struktur muss „Exit-fähig“ sein. Wenn Sie 
Ihre GmbH in eine so komplexe internationale Kaskade 
verschmolzen haben, dass kein Käufer mehr versteht, wem was 
gehört, ist Ihr Unternehmen unverkäuflich. Käufer (wie Google, 
Apple oder der Mittelständler von nebenan) mögen saubere, 
verständliche Strukturen.


Kapitel 16 – Die Perspektive der Due Diligence 

Rote Flaggen, Scheinverschmelzungen und die 1-Million-Euro-
Flucht


Modellfall: „Der Investor, der nach 3 Wochen wieder ging“ 

Die Cloud-Logic GmbH wollte expandieren. Ein Investor war bereit 
für 1 Mio. Euro. Während der Prüfung kam heraus: Die Firma war 
vor zwei Jahren durch eine Verschmelzung aus drei anderen Firmen 
entstanden. Die Dokumentation der Verschmelzungsbilanzen war 
lückenhaft, und die Werthaltigkeitsbescheinigungen fehlten.
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Der Investor sagte: „Ich investiere in Software, nicht in juristische 
Archäologie.“ Er ging.


16.1 Typische rote Flaggen (Red Flags) 

Wenn Prüfer diese Dinge sehen, gehen die Alarmglocken an:


• Mangelnde Dokumentation: Keine Protokolle der 
Gesellschafterversammlungen zur Verschmelzung.


• Aggressive Bewertung: Die verschmolzene Firma wurde 
plötzlich 500% mehr wert, ohne dass sich das Geschäft 
geändert hat.


• Ungeklärte Haftung: Altlasten aus den „gelöschten“ Firmen 
tauchen in den Verträgen wieder auf.


16.2 Scheinverschmelzungen 

Manchmal entdecken Prüfer, dass eine Verschmelzung nur auf dem 
Papier stattfand, um Verluste künstlich zu verschieben. In der Welt 
der Due Diligence ist das ein K.O.-Kriterium. Es deutet auf eine 
„unsaubere“ Management-Kultur hin.


16.3 Bewertungsfallen 

Bei einer Verschmelzung werden Anteile getauscht. Wenn das 
Umtauschverhältnis (siehe Kapitel 4) nicht hieb- und stichfest 
begründet ist, kann ein Investor später wegen 
„Gläubigerbenachteiligung“ oder „Gesellschafterstreitigkeiten“ 
belangt werden. Er kauft sich quasi in einen Rechtsstreit ein.


Die  -Logik:


Eine Due Diligence ist wie das Scannen eines Hauses mit einem 
Röntgengerät. Wenn der Verkäufer sagt: „Das Haus ist super!“, 
aber das Röntgengerät zeigt, dass die tragenden Wände aus 
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Termiten bestehen, die Hand in Hand stehen – dann kauft niemand 
das Haus.


Strategisches Fazit für Teil 5:


Struktur ist für Investoren ein Qualitätsmerkmal. Eine 
grenzüberschreitende Verschmelzung sollte Ihre Firma stärker und 
transparenter machen, nicht komplizierter. Wer für Investoren 
attraktiv sein will, baut keine Labyrinthe, sondern Autobahnen.
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TEIL 6 – Bilanz, Bewertung und Realität 
Nachdem wir uns durch das juristische Dickicht und die 
steuerlichen Minenfelder gekämpft haben, kommen wir nun zum 
„Zahlen-Tetris“. Wenn zwei Firmen verschmelzen, treffen nicht nur 
zwei Kulturen aufeinander, sondern auch zwei Bilanzen. Und die 
müssen zueinander passen, sonst stürzt das ganze System ab.


Kapitel 17 – HGB vs. IFRS verständlich erklärt 

Vom vorsichtigen Kaufmann und dem optimistischen Investor


Der Praxisfall: Das „unsichtbare Gold“ 

Die Software-Schmiede GmbH verschmilzt auf eine internationale 
Holding, die nach IFRS bilanziert. In der deutschen HGB-Bilanz der 
GmbH steht die selbst entwickelte Software mit 0 €, weil das HGB 
(der vorsichtige deutsche Buchhalter) sagt: „Ich glaube erst an den 
Wert, wenn ich das Geld auf dem Konto sehe.“
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In der IFRS-Welt (der internationale Investor) heißt es plötzlich: 
„Diese Software ist das Herzstück, sie ist 5 Millionen Euro wert!“


Das Ergebnis: Die Bilanz der neuen Struktur sieht plötzlich viel 
„fetter“ aus, obwohl sich an der Software kein einziges Bit 
geändert hat.


17.1 HGB: Der pessimistische Sicherheitsgurt 

Das deutsche Handelsgesetzbuch (HGB) wurde von Menschen 
erfunden, die Angst hatten, dass morgen die Welt untergeht. Das 
wichtigste Prinzip ist die Vorsicht.


• Niederstwertprinzip: Wenn etwas weniger wert wird, musst 
du es sofort abschreiben.


• Realisationsprinzip: Gewinne darfst du erst zeigen, wenn du 
sie wirklich gemacht hast.


• Bei einer Verschmelzung im HGB-Bereich versucht man 
meistens, die Buchwerte fortzuführen. Man tut so, als wäre 
nichts passiert, um keine Steuern auszulösen.


17.2 IFRS: Die glitzernde Schaufensterpuppe 

Die International Financial Reporting Standards (IFRS) wollen 
zeigen, was eine Firma wirklich wert ist (Fair Value).


Wenn eine Firma eine andere schluckt (Verschmelzung), wird oft 
eine Kaufpreisallokation (PPA) durchgeführt. Man schaut in den 
„Magen“ der verschmolzenen Firma und bewertet alles neu: 
Markenrechte, Kundenlisten, Patente.


17.3 Der Goodwill: Die magische Differenz 

Stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Firma für 10 Millionen Euro. 
Wenn Sie alle Tische, Stühle und Computer zusammenzählen, 
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kommen Sie nur auf 2 Millionen Euro. Wo sind die restlichen 8 
Millionen?


Das ist der Goodwill (Firmenwert).


• Im HGB: Wird der Goodwill über Jahre brav abgeschrieben (er 
„nutzt sich ab“).


• Im IFRS: Bleibt der Goodwill oft ewig in der Bilanz stehen, es 
sei denn, man stellt fest, dass die Firma doch nicht so toll ist 
(Impairment Test).


Die Analogie:


HGB ist wie eine Waage, die immer 10 % weniger anzeigt, „nur um 
sicherzugehen“, dass man nicht zu schwer ist. IFRS ist wie eine 
Waage, die auch berechnet, wie viel man wert wäre, wenn man ein 
Supermodel wäre.


Kapitel 18 – Unternehmensbewertung ohne Nebel 

Wie man den Wert einer Firma berechnet, ohne eine 
Kristallkugel zu benutzen


Modellfall: „Die Goldesel-GmbH“ 

Herr Meier will seine GmbH verschmelzen. Er sagt: „Letztes Jahr 
haben wir 1 Mio. Euro Gewinn gemacht. Multipliziert mit 10 macht 
das 10 Mio. Euro Wert!“


Ein Analyst antwortet: „Ja, aber Ihr einziger Großkunde hat gerade 
gekündigt und Ihr Patent läuft aus. Ihr Goldesel hat leider 
chronischen Schluckauf.“
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18.1 Ertragswertverfahren: Die deutsche Gründlichkeit 

In Deutschland liebt man das Ertragswertverfahren (nach IDW S1). 
Man schaut sich die zukünftigen Gewinne an und fragt: „Wie viel 
Geld müsste ich heute zur Bank bringen, um bei den aktuellen 
Zinsen genau diese Gewinne als Zinsertrag zu bekommen?“


Je unsicherer die Gewinne, desto höher ist der Risikoaufschlag und 
desto niedriger ist der Wert.


18.2 DCF (Discounted Cash Flow): Der internationale Standard 

Das DCF-Verfahren ist im Grunde das Gleiche, nur dass man nicht 
auf den „Buchgewinn“ schaut, sondern auf den Cashflow (was 
tatsächlich an echtem Geld rein- und rausfließt). Es ist die 
physikalisch ehrlichere Methode, weil man Gewinne durch 
Buchhaltungstricks manipulieren kann, echtes Geld auf dem Konto 
hingegen nicht.


18.3 Warum Multiples gefährlich sind 

Multiples („Das 8-fache vom EBIT“) sind wie Konfektionsgrößen 
beim Anzugkauf. Sie passen grob, aber nie perfekt.


• Gefahr: Nur weil eine Software-Firma in den USA für das 15-
fache verkauft wurde, gilt das nicht für Ihre GmbH in Castrop-
Rauxel, die spezialisierte Software für lokale Metzgereien 
schreibt.


Die Logik:


Eine Unternehmensbewertung ist eine Vorhersage der Zukunft. 
Und wie wir aus der Physik wissen, ist die Vorhersage von 
komplexen Systemen schwierig. Ein kleiner Fehler im Zinssatz 
(dem „Diskontierungsfaktor“) wirkt sich am Ende so massiv aus wie 
ein Rundungsfehler bei der Flugbahn zum Mars: Man landet statt 
auf dem Roten Planeten mitten in der Sonne.
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Strategisches Fazit für Teil 6:


Zahlen lügen nicht, aber sie lassen sich unterschiedlich 
interpretieren. Wer verschmilzt, muss wissen, nach welchen Regeln 
er seine Bilanz spielt. HGB schützt vor der Steuer, IFRS lockt die 
Investoren. Die Bewertung ist dabei die Brücke, über die beide 
Seiten gehen müssen.
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TEIL 7 – Strategische Alternativen zur 
Verschmelzung 
Manchmal ist eine Verschmelzung wie der Versuch, ein komplettes 
Haus auf ein Schiff zu verladen, um es über den Ozean zu bringen. 
Das funktioniert, ist aber verdammt aufwendig. In diesem Teil 
schauen wir uns an, ob es nicht einfacher ist, nur die Bewohner 
umzuziehen, das Haus zu verkaufen oder einfach ein neues Schild 
an die Tür zu hängen.


Kapitel 19 – Sitzverlegung ohne Verschmelzung 

Die „Haus-auf-Rädern“-Methode


Der Praxisfall: Die „Heimatlose GmbH“ 

Die Logistik-Experten GmbH möchte eigentlich nur nach 
Österreich, weil dort die Berge schöner sind und das 
Gesellschaftsrecht ein bisschen weniger nach Preußen riecht. Der 
Inhaber fragt: „Muss ich wirklich eine neue Firma in Österreich 
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gründen und die alte darauf verschmelzen? Kann die GmbH nicht 
einfach... umziehen?“


19.1 Die Identität bleibt, die Adresse ändert sich 

Bei der grenzüberschreitenden Sitzverlegung (formwechselnde 
Sitzverlegung) passiert etwas fast Magisches: Die Firma behält ihre 
Identität. Sie ist immer noch dieselbe juristische Person, hat 
dieselbe Steuernummer (theoretisch, bis das neue Finanzamt 
kommt) und dieselbe Geschichte. Sie wechselt nur ihr „Kleid“. Aus 
der GmbH wird eine österreichische GesmbH.


Die Analogie:


Eine Verschmelzung ist wie das Teleportieren: Man wird an Ort A 
zerlegt und an Ort B neu zusammengebaut. Eine Sitzverlegung ist 
wie das Fahren mit dem Auto: Man ist die ganze Zeit derselbe, man 
ist am Ende nur woanders.


19.2 Warum das oft komplizierter ist als gedacht 

Früher war das fast unmöglich. Seit der EU-Mobilitätsrichtlinie (wir 
erinnern uns an Kapitel 2) gibt es dafür ein klares Verfahren. Aber: 
Man braucht immer noch zwei Notare, zwei Registergerichte und 
einen Haufen Papier.


• Vorteil: Alle Verträge laufen einfach weiter. Man muss keinen 
„Übergang“ (Universalsukzession) erklären.


• Nachteil: Man schleppt die gesamte deutsche Historie (und 
alle potenziellen Leichen im Keller) direkt mit ins neue Land.


Kapitel 20 – Share Deal statt Strukturumbau 

Der Fahrerwechsel
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20.1 Wenn man die Firma einfach verkauft 

Manchmal ist der ganze Umbau-Stress unnötig. Beim Share Deal 
verkaufen Sie einfach die Anteile an Ihrer GmbH an jemanden im 
Ausland.


• Die GmbH bleibt in Deutschland.


• Sie zahlt weiter deutsche Steuern.


• Nur der Eigentümer sitzt jetzt in Dublin oder Madrid.


Wann das Sinn ergibt: Wenn Sie als Unternehmer persönlich weg 
wollen, aber die operative Einheit in Deutschland so gut 
funktioniert, dass man sie nicht anfassen sollte. Es ist der 
klassische „Fahrerwechsel“ bei laufendem Motor.


Kapitel 21 – Asset Deal als Notlösung 

Der Ausverkauf


21.1 Wir verkaufen nur die Möbel, nicht das Haus 

Beim Asset Deal verkaufen Sie nicht die GmbH, sondern alles, 
was darin ist: die Maschinen, die Kundenliste, die Laptops und das 
geheime Rezept für die Kantinensuppe. Die GmbH bleibt als „leere 
Hülle“ zurück.


Die  -Logik:


Das ist die chirurgische Methode. Man schneidet das wertvolle 
Gewebe heraus und verpflanzt es in einen neuen Körper (eine 
ausländische Firma). Der alte Körper (die leere GmbH) wird danach 
liquidiert.


• Vorteil: Man kann sich aussuchen, was man mitnimmt. Die 
Schulden und die miesen Mietverträge lässt man einfach in 
der alten GmbH liegen (Vorsicht: Haftungsfallen!).
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• Nachteil: Jeder einzelne Vertrag (Kunden, Lieferanten) muss 
einzeln übertragen werden. Das ist wie das manuelle Kopieren 
von 50.000 kleinen Dateien statt eines ganzen Disk-Images.


Kapitel 22 – Formwechsel zur SE 

Das Upgrade auf die Europa-Klasse


22.1 Die Societas Europaea (SE) 

Wenn Ihre GmbH groß genug ist und Sie ohnehin in mehreren EU-
Ländern aktiv sind, können Sie sie in eine SE umwandeln. Eine SE 
ist eine „europäische Aktiengesellschaft“.


• Sie wirkt wie ein diplomatischer Pass für Firmen.


• Eine SE kann ihren Sitz innerhalb der EU viel leichter verlegen 
als eine GmbH.


Der Haken: Man braucht ein Mindestkapital von 120.000 € und 
muss (wie in Kapitel 6 besprochen) ein kompliziertes Verfahren zur 
Arbeitnehmerbeteiligung durchlaufen. Die SE ist die S-Klasse unter 
den Rechtsformen: komfortabel für weite Reisen, aber teuer im 
Unterhalt.


Strategische Entscheidungsmatrix: Wann welche Lösung Sinn 
ergibt 

Hier ist der ultimative Logik-Check für Ihre Entscheidung:
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Strategisches Fazit für Teil 7:


Es gibt nicht die „eine“ Lösung. Wer nur ein Problem lösen will, 
wählt den Asset Deal oder die Verschmelzung. Wer eine Zukunft 
bauen will, schaut sich die Sitzverlegung oder die SE an. Wichtig 
ist: Bevor Sie das Haus abreißen, prüfen Sie, ob ein neuer Anstrich 
oder ein neuer Mieter nicht auch gereicht hätte.


Ziel Empfohlene 
Methode

Schwierigkeits
grad

Ich will die Firma 
schnell „löschen“ ohne 
Sperrjahr.

Verschmelzung (auf 
Holding)

3/5

Ich will ins Ausland 
ziehen und die Firma 
mitnehmen.

Grenzüberschreitend
e Sitzverlegung

4/5

Ich will die Firma 
loswerden, aber das 
Geld behalten.

Share Deal (Verkauf) 2/5

Ich will nur die Patente 
retten und den Rest 
aufgeben.

Asset Deal 3/5

Ich will eine echte 
europäische Marke 
aufbauen.

Formwechsel zur SE 5/5
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TEIL 8 – Praxisleitfaden 
Wir kommen nun zum "Malen nach Zahlen"-Teil. Wenn die Theorie 
die Physik ist, dann ist die Praxis das Ingenieurwesen. Hier geht es 
darum, wie man die Schrauben anzieht, ohne dass das Gewinde 
bricht.


Kapitel 23 – Schritt-für-Schritt-Checkliste 

Wie man eine Verschmelzung durchzieht, ohne den Verstand 
zu verlieren


Der Praxisfall: Die „Ich-hab-was-vergessen-GmbH“ 

Die Planlos & Söhne GmbH wollte verschmelzen. Sie hatten den 
Notar, den Vertrag und den Sekt für die Feier. Am Tag der 
Eintragung stellte der Rechtspfleger fest: „Sie haben vergessen, 
den Verschmelzungsplan einen Monat vorher im Handelsregister 
bekannt zu machen.“
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Das Ergebnis: Abbruch. Alles auf Anfang. Der Sekt wurde schal, 
und die Anwaltsrechnung verdoppelte sich.


23.1 Die Vorbereitungsphase (T minus 6 Monate) 

Bevor Sie irgendetwas unterschreiben, müssen Sie aufräumen.


• [ ] Due Diligence (Self-Check): Haben Sie Leichen im Keller? 
(Ungeklärte Steuern, Klagen, hässliche Verträge).


• [ ] Bewertung: Lassen Sie den Wert von Firma A und Firma B 
feststellen. (Siehe Kapitel 18).


• [ ] Steuer-Check: Holen Sie sich grünes Licht vom 
Steuerberater (Buchwertfortführung vs. Aufdeckung).


• [ ] Partner-Suche: Haben Sie im Zielland (z.B. Spanien, 
Estland, Luxemburg) bereits eine aufnehmende Gesellschaft 
oder einen Gründungsservice?


23.2 Die Entwurfsphase (T minus 4 Monate) 

Jetzt wird das "Drehbuch" geschrieben.


• [ ] Verschmelzungsplan erstellen: Das ist das Herzstück. 
Wer, was, wann, wie viel?


• [ ] Verschmelzungsbericht: Warum machen Sie das? 
(Erklärung für Gesellschafter und Mitarbeiter).


• [ ] Prüfungsbericht (falls nötig): Ein externer Prüfer bestätigt, 
dass das Umtauschverhältnis fair ist.


23.3 Die Offenlegungsphase (T minus 2 Monate) 

Hier erfährt die Außenwelt von Ihrem Plan.


• [ ] Einreichung beim Handelsregister: Der Entwurf des 
Verschmelzungsplans muss mindestens einen Monat vor der 
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entscheidenden Versammlung beim Register eingereicht 
werden.


• [ ] Mitarbeiter-Info: Spätestens jetzt müssen die Mitarbeiter 
(und der Betriebsrat) informiert werden.


• [ ] Bekanntmachung: Die Veröffentlichung im Register löst die 
Frist für den Gläubigerschutz aus.


23.4 Die Beschlussphase (Tag X) 

Der große Tag beim Notar.


• [ ] Gesellschafterversammlung: Die Eigentümer von Firma A 
und Firma B stimmen offiziell zu (meistens 75 % Mehrheit 
nötig).


• [ ] Notarielle Beurkundung: Der Notar stempelt alles ab und 
prüft die Identitäten.


23.5 Die Vollzugsphase (T plus 1-3 Monate) 

Das Warten auf die Mühlen der Justiz.


• [ ] Anmeldung zur Eintragung: Der Notar schickt alles an das 
Registergericht.


• [ ] Verschmelzungsbescheinigung: Das deutsche Gericht 
bescheinigt, dass hier alles okay ist.


• [ ] Eintragung im Zielland: Sobald die deutsche 
Bescheinigung im Ausland vorliegt, trägt das dortige Register 
die Verschmelzung ein.


• [ ] Löschung in Deutschland: Das ausländische Register gibt 
dem deutschen Bescheinigung, dass die Verschmelzung 
"wirksam" ist. Erst jetzt wird die deutsche GmbH gelöscht.


Die Analogie:
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Eine Verschmelzung ist wie ein Software-Update für ein 
lebenskritisches System. Man kann es nicht im laufenden Betrieb 
einfach "drüberbügeln". Man muss Backups machen (Due 
Diligence), den Code testen (Notar) und dann hoffen, dass die 
Hardware (das Registergericht) nicht abstürzt.


Kapitel 24 – Typischer Zeitplan 

Warum „ASAP“ im Rechtssystem ein dehnbarer Begriff ist


Wenn Sie heute entscheiden: "Wir verschmelzen!", dann sieht Ihr 
Kalender wahrscheinlich so aus:


• Monat 1: Strategie & Struktur (Welches Land? Welche 
Steuern?).


• Monat 2: Bewertung & Entwürfe (Zahlen schubsen, Papier 
produzieren).


• Monat 3: Einreichung beim Register & Wartefrist (Die 
gesetzliche "Ruhe vor dem Sturm").


• Monat 4: Notartermin & Beurkundung (Der offizielle Akt).


• Monat 5-7: Bearbeitung bei den Gerichten (Deutschland -> 
Ausland -> Deutschland).


• Monat 8: Finale Löschung & Neue Struktur (Sie sind am Ziel).


Wichtig: Rechnen Sie bei grenzüberschreitenden Fällen immer mit 
2-3 Monaten Puffer. Behörden in Südeuropa haben andere 
Feiertage, Behörden in Osteuropa andere Formulare, und deutsche 
Behörden haben einfach... viel zu tun.


Kapitel 25 – Die 10 häufigsten Unternehmerfehler 

Wie man es NICHT macht
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1. Fristen unterschätzen: „Ach, der eine Monat Wartezeit ist 
doch nur ein Vorschlag, oder?“ (Nein).


2. Steuer-Exitus: Verschmelzen ohne an die 
Wegzugsbesteuerung zu denken.


3. Gläubiger ignorieren: Ein wütender Gläubiger kann das 
ganze Verfahren per Einstweiliger Verfügung stoppen.


4. Schlechte Übersetzung: Dokumente für das Ausland müssen 
oft "Apostillen" und beglaubigte Übersetzungen haben. Ein 
kleiner Fehler im Spanischen macht den Notar dort 
unglücklich.


5. Mitarbeiter vergessen: Nichts tötet eine Firma schneller als 
ein demoralisiertes Team, das aus der Zeitung erfährt, dass es 
jetzt für eine estnische Firma arbeitet.


6. Konto-Chaos: Banken kündigen oft Konten, wenn sie eine 
Verschmelzung ins Ausland sehen (Geldwäsche-Angst!). 
Klären Sie das vorher.


7. Briefkasten-Substanz: Denken, ein 50€-Büro in Sofia reicht 
dem deutschen Fiskus.


8. Altlasten-Verschiebung: Denken, dass Schulden durch die 
Löschung der Hülle "sterben".


9. Verschmelzung statt Insolvenz: Eine kaputte Firma zu 
verschmelzen ist kein Rettungsweg, sondern ein Ticket ins 
Gefängnis (Insolvenzverschleppung).


10. Zu viel DIY: Versuchen, das Ganze ohne spezialisierte 
Anwälte und Steuerberater auf beiden Seiten der Grenze 
durchzuziehen.
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Klartext:


Fehler bei der Verschmelzung sind teuer. Sie lassen sich oft nicht 
einfach "korrigieren", sondern führen dazu, dass man das ganze 
Verfahren von vorn beginnen muss – inklusive aller Gebühren.


Kapitel 26 – Entscheidungsbaum: Verschmelzen oder nicht? 

Die binäre Logik des Firmen-Exits


Der Praxisfall: Der „Müde Tycoon“ 

Herr Stahl betreibt die Stahl-Hilde GmbH. Er hat 500.000 € auf dem 
Konto, keine Schulden, aber auch keine Lust mehr. Er will in zwei 
Monaten auf Weltreise. Sein Steuerberater sagt: „Verschmelzen!“ 
Sein Anwalt sagt: „Liquidieren!“ Sein Bauch sagt: „Einfach 
abschließen und den Schlüssel wegwerfen!“ Letzteres ist 
physikalisch möglich, rechtlich aber eine Einladung zu einem sehr 
ungemütlichen Bußgeldverfahren. Herr Stahl braucht eine klare Ja/
Nein-Struktur.


26.1 Die Logik der Entscheidung 

In der Programmierung nutzt man if-then-else-Abfragen. Im 
Gesellschaftsrecht ist das nicht anders. Bevor Sie Tausende Euro 
für Berater ausgeben, können Sie dieses kleine 
Gedankenexperiment (den „Entscheidungsbaum“) durchspielen.


26.2 Der Entscheidungsbaum (Visualisiert in Ihrem Kopf) 

Frage 1: Ist die GmbH zahlungsunfähig oder überschuldet?


• JA: STOPP. Sie dürfen nicht verschmelzen und nicht 
liquidieren. Sie müssen zum Insolvenzrichter. Versuchen Sie 
nicht, über Los zu gehen.
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• NEIN: Weiter zu Frage 2.


Frage 2: Gibt es nennenswertes Vermögen (Cash, Immobilien, 
Patente)?


• NEIN (Firma ist eine leere Hülle):


• Haben Sie Zeit? -> Liquidation (Günstig, dauert aber 1 
Jahr).


• Haben Sie keine Zeit? -> Verschmelzung auf eine 
Holding (Schnell weg, aber Notarkosten).


• JA (Da ist Gold im Tresor): Weiter zu Frage 3.


Frage 3: Wollen Sie das Vermögen privat ausgeben oder neu 
investieren?


• PRIVAT AUSGEBEN: -> Liquidation. Sie zahlen 
Kapitalertragsteuer auf den Liquidationserlös, aber danach ist 
die Sache erledigt.


• NEU INVESTIEREN / STRUKTUR OPTIMIEREN: -> 
Verschmelzung. Sie schieben das Vermögen steuerneutral 
(Buchwertfortführung!) in eine neue Struktur (z.B. Holding oder 
Auslandsholding) und lassen es dort weiterarbeiten.


Frage 4: Haben Sie Angst vor „Leichen im Keller“ (unentdeckte 
Haftung)?


• JA, GROSSE ANGST: -> Liquidation. Nach dem Sperrjahr 
und der Löschung ist die Barriere für Gläubiger deutlich höher.


• NEIN, ALLES SAUBER: -> Verschmelzung. Die 
aufnehmende Firma schluckt alles, auch das Risiko, aber Sie 
sparen das Sperrjahr.


Die Analogie:


Eine Firma zu beenden ist wie das Ausschalten eines Kernreaktors.
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Liquidation ist der langsame Rückbau: Man nimmt jeden 
Brennstab einzeln raus und wartet, bis die Strahlung (Haftung) 
abklingt.


Verschmelzung ist das Umbetten des aktiven Kerns in ein 
größeres, neues Kraftwerk. Es geht schneller, aber wenn der Kern 
schmilzt, brennt jetzt das neue Kraftwerk.


26.3 Die strategische Wahl: Zeit vs. Geld vs. Risiko 

26.4 Der „Quick-Check“ für Eilige 

Wenn Sie die GmbH innerhalb dieses Quartals aus dem 
Handelsregister haben wollen, ist die Verschmelzung Ihr einziges 
legales Werkzeug. Wenn Ihnen die Laufzeit egal ist und Sie die 
3.000–5.000 € Mehrkosten für die Verschmelzung scheuen, wählen 
Sie die Liquidation.


Kriterium Sieg für... Warum?

Geschwindigk
eit

Verschmelzun
g

2-3 Monate vs. 14+ Monate.

Kosten (direkt) Liquidation Weniger Notar-Hokuspokus, 
kein Bewertungsgutachten.

Steuern 
(Stundung)

Verschmelzun
g

Buchwertfortführung schlägt 
Sofortversteuerung.

Nachtruhe 
(Haftung)

Liquidation Klare Zäsur nach der 
Löschung.
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Fazit von Kapitel 26:


Es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“, nur ein „Passt zu Ihren Zielen“. 
Wer eine GmbH „entsorgen“ will, um neu durchzustarten, wählt die 
Verschmelzung. Wer in den Ruhestand geht und einen sauberen 
Schnitt will, wählt die Liquidation.


Kapitel 27 – Der Struktur-Baukasten 

Limited by Guarantee als Holding, LLC als operative Einheit, 
Repräsentanz als physisches Office


Der Praxisfall: Der „Lego-Großmeister“ 

Max hat eine gut laufende Software-GmbH in München. Er möchte 
expandieren, sein Privatvermögen gegen Klagen aus den USA 
absichern und steuerlich so flexibel sein wie ein olympischer 
Turner. Sein Berater schlägt vor: „Bauen wir ein hybrides Modell. 
Eine englische Limited by Guarantee oben, eine US-
amerikanische LLC in der Mitte und eine Repräsentanz in 
Deutschland für das Team.“ Max fragt: „Ist das legal oder bin ich 
dann ein Bond-Bösewicht?“


Die Antwort: Es ist völlig legal, solange man die Spielregeln der 
„Substanz“ beachtet. Es ist, als würde man ein Haus aus 
verschiedenen Baustoffen bauen: Beton für das Fundament, Glas 
für die Aussicht und Stahl für die Sicherheit.


27.1 Warum Unternehmer internationale Mehr-Ebenen-
Strukturen bauen 

Warum reicht nicht einfach eine normale GmbH? Weil eine GmbH 
wie ein Schweizer Taschenmesser ist: Sie kann alles ein bisschen, 
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aber für spezialisierte Aufgaben ist sie manchmal zu schwerfällig 
oder zu teuer.


Die Hauptgründe für den „Baukasten“:


• Asset Protection: Trennung von operativem Risiko und dem 
angesammelten Vermögen.


• Steuerliche Transparenz: Gewinne dort versteuern, wo es 
am sinnvollsten ist (ohne Doppelbesteuerung).


• Investoren-Magnet: US-Investoren verstehen eine Delaware 
LLC besser als eine bayerische GmbH.


• Anonymität (im legalen Rahmen): Schutz der Privatsphäre 
des Unternehmers.


27.2 Die Limited by Guarantee (LBG) als Holding 

Die LBG ist eine britische Spezialität. Das Besondere: Sie hat kein 
Stammkapital und keine Gesellschafter, sondern Mitglieder.


• Haftung: Die Mitglieder garantieren im Falle einer Liquidation 
oft nur einen symbolischen Betrag (z. B. 1 Pfund).


• Zweck: Sie wird oft als Holding für geistiges Eigentum (IP) 
oder als oberste Stiftungsebene genutzt.


• Vorteil: Da es keine Anteile im klassischen Sinne gibt, ist sie 
extrem schwer „pfändbar“ oder durch feindliche Übernahmen 
zu knacken.


Die  -Analogie:


Eine LBG ist wie ein exklusiver Club. Man besitzt den Club nicht, 
man gehört ihm an. Wenn jemand versucht, Ihre Anteile zu 
pfänden, greift er ins Leere, weil es keine Anteile gibt. Er kann 
höchstens versuchen, Ihre Mitgliedschaft zu übernehmen – was 
der Club (den Sie kontrollieren) meistens ablehnt.
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27.3 Die LLC als operative Gesellschaft 

Die US-LLC (Limited Liability Company) ist das Lieblingsspielzeug 
moderner Struktur-Architekten. Sie ist ein Hybridwesen: rechtlich 
eine Kapitalgesellschaft (Haftungsschutz), steuerlich aber oft eine 
Personengesellschaft („Pass-through“).


• Gewinnverteilung: Sie können Gewinne so verteilen, wie Sie 
wollen, nicht zwingend nach Kapitalanteilen.


• Bürokratie: Fast Null. Keine Pflicht zur Bilanzveröffentlichung 
in den USA (je nach Bundesstaat).


27.4 Die Repräsentanz (Representative Office) 

Wenn Sie Ihre GmbH verschmolzen haben und jetzt eine LLC 
nutzen, aber Ihre Mitarbeiter weiterhin in Berlin-Mitte Kaffee trinken 
und Code schreiben, brauchen Sie eine Repräsentanz.


• Status: Sie ist keine eigene Rechtspersönlichkeit und 
meistens keine steuerliche Betriebsstätte (solange sie keine 
Verträge abschließt).


• Zweck: Marktforschung, Kundenbetreuung, Vorbereitung von 
Geschäften.


• Risiko: Wenn die Repräsentanz anfängt, Rechnungen zu 
schreiben, wird sie zur Betriebsstätte und das deutsche 
Finanzamt will wieder mitspielen.


27.5 Die Verschmelzung innerhalb dieser Struktur 

Wie kommt die alte GmbH in diesen Baukasten?


1. Verschmelzung auf eine EU-Zwischenholding: Da die USA 
kein EU-Mitglied sind, ist eine direkte Verschmelzung einer 
GmbH auf eine US-LLC rechtlich schwierig.


2. Der Umweg: Man verschmilzt die GmbH erst auf eine 
Gesellschaft in der EU (z. B. eine luxemburgische S.à r.l.) und 
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bringt diese dann in die US-Struktur ein. Es ist wie ein 
Adapterstecker für internationale Steckdosen.


27.6 Steuerliche Schnittstellen und die „Substanz-Falle“ 

Hier schlägt die physikalische Realität wieder zu. Wenn Ihre LBG 
und Ihre LLC nur auf dem Papier existieren, wird das Finanzamt die 
Struktur als „Missbrauch“ (§ 42 AO) werten.


• Ort der Geschäftsleitung: Wo sitzt der Chef? Wenn Sie alle 
Entscheidungen in München treffen, ist die LLC steuerlich in 
München ansässig – egal, was im Register in Delaware steht.


• Hinzurechnungsbesteuerung: Wenn die Struktur keine echte 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, besteuert Deutschland die 
Gewinne einfach so, als gäbe es die Auslandsholding gar 
nicht.


27.7 Strategisches Fazit: Wann lohnt sich das Lego-Set? 

Klartext:


Diese Strukturen sind kein „Steuerspar-Wunder“ für 
Kleinunternehmer. Die laufenden Kosten für Buchhaltung in drei 
Ländern und spezialisierte Anwälte fressen kleine Gewinne schnell 

Bauteil Zweck Für wen?

LBG (Holding) Max. Schutz & 
Anonymität

Vermögende Unternehmer, 
Stiftungen.

LLC (Operativ) Flexibilität & US-
Markt

Tech-Startups, Berater, E-
Commerce.

Repräsentanz Physische 
Präsenz in DE

Alle, die deutsche Mitarbeiter 
behalten wollen.
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auf. Ab einem Gewinn von 250.000 € pro Jahr fängt der Spaß an, 
Sinn zu ergeben.


Fazit von Kapitel 27:


Internationale Mehr-Ebenen-Strukturen sind das Profi-Werkzeug für 
Unternehmer, die über den deutschen Tellerrand hinausdenken. Sie 
bieten Schutz und Flexibilität, erfordern aber ein hohes Maß an 
Disziplin bei der Dokumentation. Wer nur einen Briefkasten will, 
sollte lieber beim Postamt bleiben.


Kapitel 28 – Die Abkürzung 

Verschmelzung statt GmbH-Abwicklung


Der Praxisfall: Die „100.000-Euro-Warteschleife“ 

Die Projekt-Alpha GmbH hat ihren Zweck erfüllt. Das Projekt ist 
abgeschlossen, alle Rechnungen sind bezahlt, und auf dem Konto 
liegen noch 100.000 € Cash. Der Inhaber, Stefan, will das Geld 
jetzt. Er hat eine neue Idee für Projekt Beta. Wenn er liquidiert, sagt 
ihm sein Anwalt: „Klar, wir fangen heute an. Im Frühjahr nächsten 
Jahres darfst du dir das Geld auszahlen.“ Stefan ist fassungslos. 
Er will nicht warten, bis die Erde einmal die Sonne umkreist hat, nur 
um sein eigenes Geld anzufassen. Er fragt: „Gibt es kein 
Wurmloch?“


Die Antwort: Doch. Es heißt Verschmelzung.
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28.1 Warum Unternehmer das Sperrjahr vermeiden wollen 

Das Sperrjahr (§ 73 GmbHG) ist die „juristische Quarantäne“. Es 
dient dazu, sicherzustellen, dass keine Gläubiger übersehen 
wurden. Für den modernen Unternehmer ist es jedoch oft:


• Opportunitätskosten-Horror: 100.000 € liegen 12 Monate 
lang brach, während die Inflation daran knabbert.


• Laufende Fixkosten: Die GmbH braucht weiterhin eine 
Buchhaltung, einen Jahresabschluss und IHK-Beiträge. Das 
kostet schnell 3.000 € bis 5.000 €, nur um „tot“ zu sein.


• Reputations-Vakuum: Eine Firma „i.L.“ (in Liquidation) sieht 
im Register für Banken und Partner oft unsexy aus.


28.2 Die klassische GmbH-Liquidation 

Stellen Sie sich die Liquidation wie das kontrollierte Herunterfahren 
eines alten Windows-Rechners vor.


1. Auflösungsbeschluss: „Ich will aufhören.“


2. Gläubigeraufruf: Eine Anzeige im Bundesanzeiger (die fast 
niemand liest, die aber rechtlich heilig ist).


3. Das Sperrjahr: 365 Tage Däumchen drehen.


4. Schlussbilanz & Löschung: Das digitale Exekutieren der 
Firma.


Die Analogie:


Eine Liquidation ist wie der Versuch, eine Sandburg abzubauen, 
indem man jedes Sandkorn einzeln mit einer Pinzette aufhebt und 
katalogisiert. Es dauert ewig, und währenddessen regnet es 
(Laufende Kosten).
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28.3 Die Verschmelzung als Alternative 

Anstatt die Firma zu beerdigen, lassen wir sie von einer anderen 
Firma „fressen“ (Verschmelzung durch Aufnahme).


• Zeitvorteil: Die Verschmelzung ist wirksam, sobald sie im 
Register steht (oft in 2–4 Monaten). Kein Sperrjahr.


• Liquiditätsvorteil: Das Geld der alten GmbH steht der neuen 
Struktur sofort zur Verfügung.


28.4 Rechtsfolgen: Die Geisterfahrt der Haftung 

Hier müssen wir über die Universalsukzession sprechen. Bei einer 
Verschmelzung gibt es keinen „Schnitt“.


• Die aufnehmende Firma übernimmt alles: die 100.000 € Cash, 
aber auch den Mietvertrag für den Kopierer, den Stefan total 
vergessen hat.


• Wenn Stefan die GmbH verschmilzt, um Schulden zu 
verstecken, wandern die Schulden einfach mit. Die 
Verschmelzung ist kein Radiergummi, sondern ein 
Umzugskarton.


28.5 Steuerliche Konsequenzen: Vorsicht vor den Reserven 

Wenn die Projekt-Alpha GmbH Immobilien oder Patente hat, die 
mehr wert sind, als in der Bilanz steht (stille Reserven), will das 
Finanzamt beim „Verschwinden“ oft mitkassieren.


• Buchwertfortführung: Wenn Stefan auf seine andere 
deutsche Holding verschmilzt, bleibt es meist steuerneutral.


• Verlustnutzung: Wenn die alte GmbH Verluste hatte, können 
diese unter strengen Bedingungen (Mantelkaufregelung!) in 
der neuen Struktur weiterhelfen.
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28.6 Gläubiger- und Insolvenzrecht: Das Sicherheitsnetz 

Gläubiger der verschwindenden GmbH haben ein 
Sicherheitsleistungsrecht. Wenn sie nachweisen können, dass 
die Verschmelzung ihre Forderung gefährdet, müssen sie befriedigt 
werden.


• Insolvenz-Check: Wer eine zahlungsunfähige GmbH 
verschmilzt, statt Insolvenz anzumelden, begeht eine Straftat. 
Das Registergericht prüft das zwar nicht immer sofort, aber 
der Insolvenzverwalter der aufnehmenden Firma wird später 
sehr unangenehme Fragen stellen.


28.7 Strafrechtliche Risiken: Wenn die Abkürzung in die Zelle 
führt 

Eine Verschmelzung darf kein Bankrott-Vehikel sein.


• Wenn der einzige Zweck ist, Gläubiger um ihr Geld zu bringen, 
nennt das Gesetz das „Gläubigerbegünstigung“ oder 
„Untreue“.


• Eine „Firmenbestattung“ (Verschmelzung auf einen mittellosen 
Strohmann im Ausland) ist das sicherste Ticket für eine 
Hausdurchsuchung.


28.8 Wann die Verschmelzung legitim ist 

Die Verschmelzung ist ein hervorragendes Werkzeug für saubere 
Gesellschaften.


• Wenn Sie zwei Firmen haben und nur noch eine verwalten 
wollen.


• Wenn Sie eine Tochtergesellschaft ohne operatives Geschäft 
„einfrieren“ wollen.


• Wenn Sie schnell an das Kapital in einer GmbH heranmüssen, 
um es in einer anderen GmbH sinnvoll zu investieren.


•
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28.9 Entscheidungs-Matrix: Liquidation oder Verschmelzung? 

Fazit von Kapitel 28:


Die Verschmelzung ist die „Fast-Forward“-Taste des 
Gesellschaftsrechts. Sie ist ideal für Unternehmer, die keine Zeit zu 
verlieren haben und deren Firmen historisch sauber sind. Wer 
jedoch versucht, eine radioaktive Firma durch Verschmelzung 
„unschädlich“ zu machen, wird feststellen, dass die Strahlung in 
der neuen Hülle nur noch stärker fokussiert wird.


Kriterium Liquidation Verschmelzung

Dauer 14–18 Monate 2–4 Monate

Kosten Niedrig (Notar & 
Veröffentlichung)

Mittel (Bewertung & 
Notar)

Haftung Endet weitgehend mit 
Löschung

Geht auf neue 
Firma über

Kapitalzugrif Erst nach dem Sperrjahr Sofort nach 
Eintragung

Steuern Sofortige Versteuerung Stundung möglich
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Schlusskapitel – Die unbequeme Zusammenfassung 

Vom Werkzeugkasten, der Realität und warum Physik auch im 
Recht gilt


Wir sind am Ende unserer Reise durch die Welt der 
verschwindenden Firmen angelangt. Wenn Sie eines aus diesem 
Buch mitnehmen, dann hoffentlich das: Eine Firma ist keine Datei, 
die man einfach in den Papierkorb schiebt und den „Papierkorb 
leert“. Sie ist eher wie Materie in einem geschlossenen System.


1. Die Verschmelzung ist ein Werkzeug, kein Zauberstab 

Ein Hammer ist ein großartiges Werkzeug, um Nägel 
einzuschlagen. Wenn man ihn aber benutzt, um eine 
Fensterscheibe zu „reparieren“, hat man danach Scherben.


Die Verschmelzung ist das Präzisionswerkzeug für Unternehmer, 
die:


• Strukturen vereinfachen wollen.
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• Das Sperrjahr der Liquidation hassen.


• International expandieren oder den Sitz rechtssicher verlegen 
wollen.


Sie ist kein Werkzeug, um Schulden verschwinden zu lassen. 
Schulden haben bei einer Verschmelzung die Hartnäckigkeit von 
Kaugummi unter einem Schuh: Man kann den Schuh wechseln, 
aber der Kaugummi klebt jetzt am neuen Treter.


2. Steueroptimierung ist möglich (aber teuer in der 
Eintrittskarte) 

Ja, man kann Steuern optimieren. Man kann Gewinne in Länder mit 
niedrigeren Sätzen schieben oder Verluste verrechnen. Aber das 
Finanzamt ist kein Zuschauer bei diesem Spiel, sondern der 
Schiedsrichter, der die Regeln mitten im Spiel verschärfen kann.


• Wegzugsbesteuerung ist die Schwerkraft, die Sie am Boden 
hält.


• Buchwertfortführung ist das Versprechen, später zu zahlen.


• Wer glaubt, den Staat dauerhaft „auszutricksen“, vergisst, 
dass der Staat das Monopol auf die Definition von „Tricksen“ 
hat.


3. „Entsorgung“ ist eine gefährliche Illusion 

Wenn Ihnen jemand eine „GmbH-Entsorgung ohne Risiko“ 
verkauft, verkauft er Ihnen wahrscheinlich auch eine Monorail in 
einer Kleinstadt.


• Haftung bleibt: Wer vorsätzlich schlampt oder betrügt, kann 
sich hinter keiner Hülle der Welt verstecken.


• Transparenz ist global: Das Zeitalter der anonymen 
Briefkästen auf einsamen Inseln ist vorbei. Heute ist alles 
vernetzt.
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4. Substanz schlägt Konstruktion – Immer. 

Das ist die wichtigste Lektion. Sie können die komplexeste 
Kaskade aus LBG-Holdings, US-LLCs und Stiftungen bauen, die 
ein Jurist jemals auf ein Whiteboard gezeichnet hat. Wenn diese 
Struktur aber keine Substanz hat – also keine echten Büros, keine 
echten Mitarbeiter und keine echten Entscheidungen vor Ort –, 
dann bricht sie beim ersten Windhauch einer Betriebsprüfung 
zusammen.


Die Zusammenfassung:


Wenn Sie versuchen, die Realität durch juristische Prosa zu 
ersetzen, wird die Realität am Ende immer gewinnen. Sie hat 
einfach mehr Rechenleistung. Nutzen Sie die Verschmelzung, um 
Ihre Firma logisch und effizient zu bewegen. Nutzen Sie sie nicht, 
um sich vor der Physik des Marktes zu verstecken.


Strategisches Fazit 

Eine grenzüberschreitende Verschmelzung ist die „Hohe Schule“ 
des Gesellschaftsrechts. Sie erfordert Mut, einen kühlen Kopf und 
einen sehr guten Steuerberater. Wenn Sie sie richtig angehen, ist 
sie die Befreiung von altem Ballast und der Startschuss für ein 
neues, internationales Kapitel Ihres Unternehmertums.


Wenn Sie sie falsch angehen... nun ja, dafür gibt es Kapitel 14.


Kapitel 29 – Die letzte Variable: Warum Ihr Fall (fast) immer 
lösbar ist 

Vom Chaos zur Ordnung und der direkte Draht zum „Physiker“ 
des Gesellschaftsrechts
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Der Praxisfall: Die „Unmögliche Gleichung“ 

Ein Unternehmer hat eine GmbH mit drei zerstrittenen 
Gesellschaftern, einem Berg von Altschulden in Brasilien, einer 
Betriebsprüfung aus dem Jahr 2019 und einem Firmenhund, der 
offiziell als Prokurist eingetragen ist (aus Versehen). Er liest dieses 
Buch und denkt: „Das klingt ja alles logisch, aber meine Firma ist 
kein Lego-Raumschiff. Meine Firma ist ein brennender 
Müllcontainer auf einer Eisscholle.“


29.1 Die Einzigartigkeit der Firmen-DNA 

In der Quantenmechanik gibt es das Prinzip, dass man nicht 
gleichzeitig den Ort und den Impuls eines Teilchens exakt 
bestimmen kann. Bei Firmen ist das ähnlich: Jede Gesellschaft hat 
ihren eigenen „Spin“, ihre eigene Historie und ihre ganz speziellen 
steuerlichen „Isotope“.


Was für die Müller Maschinenbau GmbH perfekt funktioniert, kann 
für die Schmidt Software S.L. der sichere Weg in den juristischen 
Brown-out sein. Ein Sachbuch kann Ihnen die Gesetze der 
Schwerkraft erklären, aber es kann nicht für Sie den Fallschirm 
packen, während Sie bereits aus dem Flugzeug springen.


29.2 Die 99,9 %-Regel 

In der Mathematik gibt es kaum Probleme, die absolut unlösbar 
sind – es gibt nur Probleme, für die man noch nicht die richtige 
Formel angewendet hat.


• Ob es um massiven Vermögenschutz geht,


• um die schnelle Abwicklung einer festgefahrenen Struktur,


• oder um die hochgradige Steueroptimierung über drei 
Kontinente hinweg.
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Die Erfahrung zeigt: Für 99,9 % aller Fälle gibt es eine legale, 
saubere und wirtschaftlich sinnvolle Lösung. Meistens liegt sie in 
einer Kombination von Werkzeugen, die man in keinem Standard-
Lehrbuch findet, sondern die erst durch das Zusammensetzen der 
Puzzleteile aus Umwandlungsrecht, internationalem Steuerrecht 
und einer Prise kreativer Logik entstehen.


Die Analogie:


Wenn Ihr Firmenkonstrukt aussieht wie ein gordischer Knoten aus 
Stacheldraht, versuchen Sie nicht, ihn mit einer Nagelschere zu 
lösen. Fragen Sie jemanden, der ein Laserschwert (und die 
passende Zulassung) hat.


29.3 Der direkte Draht: Schreiben Sie den Autoren 

Dieses Buch ist der Kompass, aber ich bin der Lotse. Wenn Sie 
feststellen, dass Ihre Situation zu komplex für eine Standard-
Checkliste ist, oder wenn Sie die „Abkürzung“ aus Kapitel 28 ganz 
konkret für Ihre GmbH planen wollen: Warten Sie nicht, bis die 
Entropie siegt.


Jede Struktur hat eine Lösung. Man muss sie nur berechnen.


Schreiben Sie mir Ihre Eckdaten. Wir schauen uns die Variablen an, 
streichen die Unbekannten durch und finden den Weg, wie Ihre 
Firma nicht einfach „verschwindet“, sondern so verschmilzt, dass 
sie für Ihre Zukunft arbeitet – und nicht dagegen.


[Skizze: Ein Strichmännchen steht vor einer riesigen, komplizierten 
Formel an einer Tafel. Ein anderes Strichmännchen kommt dazu 
und sagt: „Ich kenne da jemanden, der das Ergebnis schon 
ausgerechnet hat.“]


Das war’s. Das System ist nun im Gleichgewicht.
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Hier ist dein kompakter „Firmen-Verschmelzungs-Spickzettel“. 
Optimiert für den Desktop, damit du zwischen Excel-Tabellen und 
Panikattacken immer den Überblick behältst.


DER VERSCHMELZUNGS-SPICKZETTEL 
(Logik schlägt Chaos)


1. DIE SCHRITT-FÜR-SCHRITT-CHECKLISTE (Kapitel 23) 

Status: „Vom Code zum Release“


• [ ] T-6 Monate (Sanity Check): Due Diligence. Gibt es 
Leichen? Wertermittlung durchführen. Steuerberater grünes 
Licht geben lassen.


• [ ] T-4 Monate (Das Drehbuch): Verschmelzungsplan & 
Bericht schreiben. (Warum tun wir das? Wer kriegt was?).
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• [ ] T-2 Monate (Public Beta): Einreichung beim 
Handelsregister. Wichtig: 1 Monat Wartefrist einhalten! 
Mitarbeiter informieren.


• [ ] Tag X (Der Commit): Notartermin. 
Gesellschafterbeschlüsse (75% Mehrheit).


• [ ] T+1-3 Monate (Deployment): Anmeldung im Ausland. 
Erhalt der Verschmelzungsbescheinigung. Finale Löschung 
der alten GmbH.


2. DER REALISTISCHE ZEITPLAN (Kapitel 24) 

Einheit: „Bürokratie-Sekunden“ (entspricht etwa Erd-Monaten)


• Monat 1: Strategie (Wo wollen wir hin?).


• Monat 2: Papierkrieg (Bewertung & Entwürfe).


• Monat 3: Die „Stille“ (Gesetzliche Wartefrist nach 
Einreichung).


• Monat 4: Das Siegel (Notartermin).


• Monat 5-8: Die Odyssee (Gericht A schickt zu Gericht B, das 
schickt zu Gericht C).


• Ziel: Löschung erfolgt. Sekt aufmachen.


3. DIE „TOP 10“ DER UNTERNEHMER-FEHLER (Kapitel 25) 

Vermeide diese thermonuklearen Fehlzündungen:


1. Frist-Ignoranz: Wartefristen sind Naturkonstanten, keine 
Empfehlungen.


2. Steuer-Blindheit: Wegzugsbesteuerung vergessen = 
Privatinsolvenz-Speedrun.
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3. Gläubiger-Ghosting: Wer Schulden ignoriert, kriegt Besuch 
vom Gerichtsvollzieher.


4. Google-Translate-Verträge: Notare im Ausland hassen 
schlechte Grammatik.


5. Mitarbeiter-Schock: Informiere dein Team, bevor sie es bei 
LinkedIn lesen.


6. Banken-Panik: Banken frieren Konten ein, wenn sie 
„Ausland“ hören. Vorher reden!


7. Briefkasten-Substanz: Ohne echtes Büro im Ausland ist alles 
nur Papier-Voodoo.


8. Haftungs-Irrtum: Die Schulden ziehen mit um. Immer.


9. Verschmelzung statt Insolvenz: Das ist kein Exit, das ist eine 
Straftat.


10. Der DIY-Versuch: „Das hab ich mal bei YouTube gesehen“ 
kostet dich am Ende das Dreifache.


4. DER ENTSCHEIDUNGSBAUM (Kapitel 26) 

Wähle deinen Pfad:


START: Ist die Firma zahlungsunfähig?


• JA ➔ Insolvenzrichter (Nicht verschmelzen! Nicht 
liquidieren!).


• NEIN ➔ Weiter zu: Hast du wertvolle Assets?


• NEIN (Leere Hülle):


• Hast du 14 Monate Zeit? ➔ Liquidation (Günstig).


• Muss es sofort weg? ➔ Verschmelzung (Schnell).


• JA (Da ist Geld/IP):
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• Willst du Cash privat ausgeben? ➔ Liquidation 
(Steuern fällig).


• Willst du reinvestieren/optimieren? ➔ 
Verschmelzung (Steuerstundung).


PRO-TIPP DER AUTOREN 

„Physikalisches Gesetz des Rechts: Komplexität korreliert 
direkt mit dem Bedarf an Experten.“


Wenn dein Fall aussieht wie ein gordischer Knoten aus 
Stacheldraht: Nicht schneiden. Schreiben.


Nachwort: Nach der Verschmelzung ist vor der Struktur
Wenn Sie dieses Buch bis hierher gelesen haben, wissen Sie jetzt 
eines ganz sicher: Eine GmbH zu verschmelzen, ins Ausland zu 
verlegen oder in eine komplexe Holding-Struktur einzubetten, ist 
kein „Quick Fix“ für Faule. Es ist Präzisionsarbeit.

Wir haben die Mythen der „schnellen Entsorgung“ entzaubert und 
gezeigt, dass das Recht zwar Spielräume bietet, diese aber nur 
demjenigen nützen, der die Spielregeln kennt. Die Welt der Limited 
by Guarantee, der LLC und der grenzüberschreitenden 
Verschmelzung ist kein rechtsfreier Raum, sondern ein 
hochintelligentes Schachbrett für Unternehmer, die strategisch 
denken.

Unser Ziel war es, Ihnen den Nebel zu nehmen. Wir wollten zeigen, 
dass man über komplexe juristische und steuerliche Sachverhalte 
lachen kann, ohne den Respekt vor der Haftung zu verlieren. Denn 
am Ende des Tages zählt nicht, wie kreativ eine Struktur auf dem 
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Papier aussieht, sondern wie gut sie einem „Stresstest“ durch das 
Finanzamt, die Gläubiger oder einen kritischen Investor standhält.

Bleiben Sie beweglich, bleiben Sie kritisch – und denken Sie immer 
daran: Substanz schlägt Konstruktion. Wenn Ihre Struktur ein 
echtes Fundament hat, dann ist die „Weltreise“ Ihrer GmbH nicht 
nur ein Abenteuer, sondern der Beginn eines neuen, erfolgreichen 
Kapitels.

Wir sehen uns auf der anderen Seite der Grenze!
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Über Harald de Vries
Harald de Vries ist kein Freund von bürokratischem Stillstand. Als 
Experte für internationale Gesellschaftsstrukturen und strategische 
Umwandlungen hat er es sich zur Aufgabe gemacht, das Dickicht 
aus Umwandlungsgesetz, EU-Mobilitätsrichtlinie und 
internationalem Steuerrecht für Unternehmer begehbar zu machen.

Mit scharfem Blick für das Machbare und einer gesunden Portion 
hanseatischer (oder wahlweise: pragmatischer) Nüchternheit berät 
er dort, wo klassische Lehrbücher meist aufhören: an der 
Schnittstelle zwischen haftungsrechtlicher Sicherheit und 
steuerlicher Effizienz. Er weiß, dass eine GmbH-Verschmelzung ins 
Ausland weit mehr ist als nur ein Notartermin – es ist das 
Schachspiel der Corporate-Welt.

Seine Spezialität sind komplexe Mehr-Ebenen-Strukturen, bei 
denen die Substanz vor dem Briefkasten kommt und die 
Rechtssicherheit vor dem schnellen Versprechen. Wenn Harald de 
Vries nicht gerade Firmenstrukturen entwirrt oder 
grenzüberschreitende Verschmelzungen orchestriert, schreibt er 
Klartext über die Mythen der Branche – immer mit dem Ziel, dass 
seine Leser nachts besser schlafen können als ihre Gläubiger.

Sein Credo: Struktur ist kein Zufall, sondern Handwerk. Und eine 
gute Verschmelzung ist kein Radiergummi, sondern ein sauberer 
Neustart.
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